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Einleitung

Vorbemerkung

Das Corporate Design definiert das visuelle Erscheinungsbild 
einer Organisation nach innen und außen. Es ist das Gesicht, das 
Fremden den ersten Eindruck vermittelt und von Bekannten 
wiedererkannt wird. Darum kommt der einheitlichen Gestaltung 
aller Veröffentlichungen und Erscheinungsformen, wie zum Beispiel 
Broschüren, Logo oder Briefkopf, eine enorme Bedeutung zu.

 
Die Gestaltungsrichtlinie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
definiert den Umgang mit den wichtigsten Basiselementen des 
Corporate Designs (Logo, Schriften, Farben). Wenn z.B. die Logo
größe für ein bestimmtes Format hier nicht definiert ist, richtet sich 
die Gestaltung immer nach den Vorgaben der Bundesregierung aus. 

Die gesamten Gestaltungsrichtlinien der 
Bundesregierung können der folgenden Website 
entnommen werden: 
↘ styleguide.bundesregierung.de

i



Basiselemente 
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Bildwortmarke

Aufbau

Die Bildwortmarke besteht aus dem 1  Bundesadler, 
der stilisierten 2  Fahne (auch Fahnenelement genannt) 
und dem 3  Schriftzug. Um die Einzigartigkeit und 
Hochwertigkeit dieser Marke jederzeit zu gewährleisten, 
darf sie nur in den festgelegten und dokumentierten 
Versionen verwendet werden. Sie liegt für alle Medien 
und Drucksysteme als digitale Vorlage vor.

1

2

3
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Bildwortmarke

Schutzzone

Die Bildwortmarke steht immer auf weißer Fläche. 
Sie verfügt über eine Schutzzone, in der kein anderes 
Element platziert werden darf. Die Schutzzone ergibt 
sich aus dem Adlerelement, das einen ausreichenden 
Weißraum um das Logo herum gewährleistet. 
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Bildwortmarke

Platzierung

Die Bildwortmarke steht immer linksbündig auf 
dem weißen Identitätsbereich 1 . Er hat einen festen 
Abstand zum Formatrand 2  und wird von der Farb 
bzw. Bild fläche 3  umflossen. Der Abstand sowie die 
Größe des StandardIdentitätsbereichs haben je nach 
Format einen festen Wert.

Der Identitätsbereich wird auf allen Formaten mit 
einem Abstand zum Formatrand in der Größe von 
70% eines Adlers platziert.

Die maximale Höhe des Erweiterten 
Identitätsbereichs entspricht 1/2 der Formathöhe bei 
Publikationen bzw. 1/3 der Formathöhe bei Anzeigen, 
abzüglich des Randabstands (70% Adler).

Mehr Informationen zu Logogrößen und Identitäts 
bereich für verschiedene Formate finden Sie auch  
in den Gestaltungsrichtlinien der Bundes regierung  
↘ styleguide.bundesregierung.de

Mehr Informationen zu diesem 
Bereich entnehmen Sie bitte 
den Gestaltungsrichtlinien der 
Bundesregierung: 
↘ styleguide.bundesregierung.de

i

3
2

1
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Gestaltungselement

Aufbau

Ergänzend zur Bildwortmarke verfügt die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes über ein 
Gestaltungs element. Dieses besteht aus bunten  
Flächen, die sich aus dem Fahnenelement der 
Bildwortmarke ableiten.
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Gestaltungselement

Größe

Eine bunte Flächeneinheit aus dem 
Gestaltungselement entspricht in Höhe und Breite 
immer einem Fahnenelement der Bildwortmarke. 
 
Das Gestaltungselement ist so angelegt, dass es 
entsprechend dem Format immer in der gleichen 
Größe wie die Bildwortmarke eingesetzt wird.  
Zum Beispiel:

Format Bildwortmarke Gestaltungselement

DIN A4 100 % 100 %

DIN A5  90 %  90 %

DIN Lang  90 %  90 %

DIN A6  85 %  85 %

y = 1 Fahnenelement Breite

x = 1 Fahnenelement Höhex

y
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Gestaltungselement

Abstände

Das Gestaltungselement hat vertikal mindestens 
einen Abstand von zwei Fahnenelementen zum 
Identitätsstreifen oder anderen Rändern.

Das Gestaltungselement kann links von Headlines 
oder Text stehen. Hier beträgt der Abstand drei 
Fahnenelemente.

antidiskriminerungstelle.de

antidiskriminerungstelle.de

x

mind. 
2x

antidiskriminerungstelle.de

y

3y
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Gestaltungselement

Platzierung

Das Gestaltungselement wird an der linken Kante der 
Fahnenelemente zur Bildwortmarke ausgerichtet. 
Ist diese Ausrichtung aufgrund Platzmangels nicht 
möglich, z.B. bei schmalen Formaten, erfolgt die 
Ausrichtung an der rechten Kante.

antidiskriminerungstelle.de

Lorem ipsum est magnat
onsectetuer adipiscing elit.
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Farbversionen

Die Bildwortmarke und das Gestaltungselement  
sollen hochwertig wirken. Soweit wie möglich wird 
bei allen Anwendungen die farbige Version  
eingesetzt.

Steht nur Schwarz als Druckfarbe zur Verfügung,  
wird die Graustufenversion eingesetzt.

Die SchwarzWeißVersion wird nur in 
Ausnahmefällen (z. B. für Fax) verwendet.

Farbversion Graustufen Schwarzweiß („Fax“)
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Erweiterung

Das Gestaltungselement ist nach Bedarf erweiterbar 
und kann in Ausschnitten wiederholt werden. 
Diese Flexibilität ermöglicht eine breitere Gestaltung  
z.B. bei großen Flächen wie Messerückwänden.
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Erweiterung

Das Gestaltungselement ist nach Bedarf erweiterbar 
und kann in Ausschnitten wiederholt werden. 
Diese Flexibilität ermöglicht eine breitere Gestaltung  
z.B. großen Flächen wie Messerückwänden.

 

HeadlineLorem ipsum quat alit qui si 
corum sum, sequiatent volorem.
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Themenspezifische 
Anpassung

Das Gestaltungselement kann nach Bedarf in 
Breite, Höhe und der Farbigkeit angepasst werden, 
beispielsweise für die Kommunikation einer 
bestimmten Veranstaltung oder eines Themas. 

Wichtig: Die Grundgestaltung und Prinzipien des 
Gestaltungselements müssen dabei eingehalten 
werden.

Positionierung  

Das Projektlogo wird oben rechts im Identitätsbereich 
platziert. Dabei darf das Projektlogo in der Breite nicht 
mehr als 1/3 des Identitätsbereichs einnehmen. In der 
Höhe sind max. 2 Fahnenelemente zulässig. 
 
Diese Regel gilt für alle Projekt und Partnerlogos. 

Betreff: Ihr Brie� ogen

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis part ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla natis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tellus. 

Ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut 
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhon-
cus. Maecenas 
temcing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. 

Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit 
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet 
nibh. velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate elei-
fend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy 
id, metus. ac felis quis tortor malesuada pretium. Pellentesque auctor neque 
nec urna. Proin sapien ipsum, porta a, auctor quis, euismod ut, mi. Aenean 
viverra rhoncus pede. Herzlichen Dank für Ihr Engagement.

Mit freundlichen Grüßen

Christine Lüders
Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Glinkastraße 24, 10117 Berlin 

Herr Max Mustermann
Muster� rma
Musterstrasse 12
34567 Musterstadt
Deutschland

Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Vorname, Name

Glinkastraße 24, 10117 Berlin

11018 Berlin

 + 49 (0) 3018 555 - 1855

 + 49 (0) 3018 555-41855

poststelle@ads.bund.de

www.antidiskriminierungsstelle.de

BEARBEITET VON

 HAUSANSCHRIFT

POSTANSCHRIFT

TEL

FAX

E-MAIL

INTERNET

Lorem ipsum est 
Partnerlogo

hier-die-projektwebseite.de

max. 1/3

max. 2 Fahnenelemente

Identitätsbereich
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Farben

Die Antidiskrimierungsstelle des Bundes verwendet 
in der visuellen Kommunikation eigene Hausfarben 
und setzt dabei auf frische, freundliche und aufmerk
samkeitsstarke Farben, die der Positionierung des 
Hauses entsprechen. 

Einsatz

Die Hausfarben werden gezielt und damit 
wirkungsvoll eingesetzt bei: 
 

  dem Gestaltungselement 
  Farbflächen 
  Headlines 
  Hervorhebungen 
  Tabellen, Boxen 
  Infografiken

Farbabstufungen für Infografiken 
Die Aufrasterungen der Farbtöne zu  
70%, 40% und 15% stehen nach Bedarf für 
Infografiken, wie z.B. Balkendiagramme, 
zur Vefügung und sind nicht für den 
vollflächigen Einsatz (z.B. auf Rollups)   
und auch nicht für die Typographie 
geeignet.

CMYK 5/100/85/20
RGB 187/11/32  

 

70% 40%    15% 

CMYK 0/70/100/0
RGB 236/102/2  

 

70% 40%    15% 

CMYK 5/90/60/0
RGB 224/51/76  

 

70% 40%    15% 

CMYK 100/70/10/10
RGB 0/73/139  

 

70% 40%    15% 

CMYK 60/10/15/5
RGB 99/177/201  

 

70% 40%    15% 

CMYK 30/75/80/40
RGB 130/62/40  
 

70% 40%    15% 

CMYK 0/30/100/5
RGB 240/172/50  

 

70% 40%    15% 

Lorem ipsum  
est magnat 

Für Text in Gelb 
CMYK 0/30/100/15 

!
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Typographie

Schriften

Die Hausschriften der Bundesregierung sind die 
BundesSerif und die BundesSans. Die Schriften 
zeichnen sich durch Klarheit, Prägnanz und optimale 
Lesbarkeit aus. Sie ermöglichen den problemlosen 
Einsatz über alle Medien hinweg und gewährleisten 
einen modernen und zeitgemäßen Auftritt der 
Bundesregierung.

BundesSerif 
BundesSans &

Nutzungsvereinbarung 
Die Schriften stehen folgenden Behörden zur Verfügung:  
dem Bundeskanzleramt, dem Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung, der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, den 
Bundesministerien sowie deren nachgeordneten Bereichen, die 
die Genehmigung erhalten haben, sich dem Corporate Design der 
Bundesregierung anzuschließen (Nutzerkreis).  
 
Die Schriften können heruntergeladen werden unter 
↘ styleguide.bundesregierung.de 
 
Bitte kontaktieren Sie uns vorab für einen Zugang. 

i
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Typographie

BundesSerif

Die BundesSerif ist eine moderne Interpretation 
der Handschriften des Humanismus aus dem 
15. Jahrhundert, wie es typisch für das heutige 
Schriftdesign geworden ist. 

Sie ist vor allem für den Einsatz in Überschriften und 
im Fließtext vorgesehen. Sie liegt in sechs Schnitten 
vor. Zusätzlich zu den Versalziffern für den Einsatz in 
Tabellen stehen proportionale Mediävalziffern für den 
Einsatz in Headlines und Copytext zur Verfügung.

BundesSerif Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890ß.:,;(*!?’„“/)

BundesSerif Medium 
Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890SS.:,;(*!?’„“/)

BundesSerif Medium abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890SS.:,;(*!?’„“/)

BundesSerif Regular 
Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890SS.:,;(*!?’„“/)

BundesSerif Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890SS.:,;(*!?’„“/)

BundesSerif Bold Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890SS.:,;(*!?’„“/)
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Typographie

BundesSans

Die BundesSans ist eine Groteskschrift. Rationalität 
und äußerste Klarheit kennzeichnen ihre 
Formsprache.  
 
Sie wird für Zwischenüberschriften, Auszeichnungen 
und Bildunterschriften eingesetzt. Sie liegt in sechs 
Schnitten vor. Zusätzlich zu den Versalziffern 
für den Einsatz in Tabellen stehen proportionale 
Mediävalziffern für den Einsatz in Headlines und 
Copytext zur Verfügung.

BundesSans Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890ß.:,;(*!?’„“/)

BundesSans Medium 
Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890SS.:,;(*!?’„“/)

BundesSans Medium abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890ß.:,;(*!?’„“/)

BundesSans Regular 
Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890ß.:,;(*!?’„“/)

BundesSans Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890SS.:,;(*!?’„“/)

BundesSans Bold Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890SS.:,;(*!?’„“/)
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Typographie

Anwendung

Der Fließtext, Headlines und Aufzählungen werden 
grundsätzlich linksbündig im Flattersatz gesetzt.  
Die Broschüren enthalten verschiedene Headline
hierarchien, die in der nebenstehenden Abbildung am 
Beispiel für das Format DIN A4 (210 × 297 mm) zu  
sehen sind. 

Überschrift 1. Ebene 
Bundes Serif 
Schriftgröße 34, ZAB 37pt  
Überschrift 2. Ebene Bundes Serif  
Schriftgröße 21pt, ZAB 23pt 
 
Überschrift 3. Ebene, Bundes Sans 
Schriftgröße 17pt, ZAB 18,5pt 
 
Überschrift 4. Ebene, Bundes Sans 

Schriftgröße 12pt, ZAB 15pt 
 
Fließtext Bundes Serif Lorem ipsum 10,5pt, ZAB 14pt dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. AeneSam am fuga. Lenti oditem fuga. Et ideliqu odicill aborernatis eat 
everro culpa nus, sperrov itatis et que nihicia Auszeichnung im Fließtext, seque ped 
earundebist, qui nonsedi genihicieni aut am quia que conseque sumet volesci aut ut 
quam voluptatin nestem quodipsam ullatis.

Farbigkeit 
Es wird empfohlen, innerhalb einer 
Anwendung bis zu drei Hausfarben 
für die verschiedenen Hierachien der 
Überschriften zu verwenden. 

!
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Typographie

Positionierung zum 
Gestaltungselement

Wird Text zum Gestaltungselement gesetzt,   
z. B. auf Titelseiten, steht dieser immer rechts vom 
Gestaltungselement. Der Text beginnt mit der 
Versalhöhe in der Mitte des zweiten Fahnenelements 
von oben und wächst nach unten.

Lorem ipsum es 
ratiusam alitatus 
incipsant cus  
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Typographie

Tabellen

Es wird empfohlen, die Textmenge in Tabellen  
gering zu halten. 

Tabelle Überschrift Spalten

Bezeichnung 
Zeile 1

     Magnis dis parturient montes

      Donec pede justo, fringilla vel

     Nullam dictum felis eu

      Vivamus elementum semper

Bezeichnung 
Zeile 2

Consectetuer adipiscing elit, Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa, Auszeichnung Tabelle 
penatibus et magnis dis parturient 
montes

Bezeichnung 
Zeile 3

     Magnis dis parturient montes

      Donec pede justo, fringilla vel

Kopfzeile, Überschriften  
BundesSans Bold

Tabellentext in  
BundeSans Regular, 
Auszeichnungen in   
BundesSans Bold 
 
Zeilenabstand Aufzählungen in 
Tabellen 50% des ZAB Fließtext

Konturenstärke  
Trennlinien einfach, z.B. 1,5pt

Konturenstärke Trennlinie 
Kopfzeile doppelt, z.B. 3pt
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Typographie

Aufzählungen

Als Aufzählungszeichen wird ein Strich verwendet, 
der in der Breite 2/3 eines Fahnenelements entspricht. 
Der Strich wird bündig mit der Versalhöhe 
positioniert.

 
In farbigen Boxen werden der Text und Strich negativ 
weiß gesetzt.

Aufzählung in der Box: 
 

     Lorem ipsum dolor sit amet.

     Aenean massa. Cum sociis natoque  
penatibus et magnis.

     Vivamus elementum semper nisi. 
 liquam lorem ante, dapibus, viverra quis

     Etiam sit amet

      Sed fringilla mauris

Aufzählung: 
 

     Lorem ipsum dolor sit amet.

     Aenean massa. Auszeichnung in der  
Aufzählung penatibus et magnis.

     Vivamus elementum semper nisi. 
 liquam lorem ante, dapibus, viverra quis

     Etiam sit amet

      Sed fringilla mauris

     Lorem ipsum
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Icons

Stilisierung

Icons können z. B. in Broschüren die Visualisierung 
von Themen unterstützen. Nach Möglichkeit sind die 
Icons im Stil des Gestaltungselements zu erstellen. 
Somit wird ein individueller Charakter und eine hohe 
Wiedererkennbarkeit erreicht.

2/3 x

1/3 x

x

Mit den Größen ein ganzes 
Fahnenelement, 2/3 und 1/3 
der Fahnenelementhöhe lassen 
sich vielfältige Formen für Icons 
erstellen. Alle Striche haben die 
gleiche Breite.



Geschäftsausstattung 
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Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 11018 Berlin 

Adresse 

 
Betreff bitte eintragen 
 
Bezug bitte eintragen 
Geschäftszeichen bitte eintragen 
Berlin, 29.03.2018 
Seite 1 von 1 
 
Anrede, 
 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a, tellus. 
 
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies 
nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Signatur 

Vorname Nachname 
Leiterin 

Glinkastraße 24 
10117 Berlin 

Postanschrift:  
11018 Berlin 

Tel. +49 30 18 555-1800 
Fax +49 30 18 555-41855 

vorname.nachname@ads.bund.de 

www.antidiskriminierungsstelle.de 

Briefbogen und  
Pressemitteilung

Standard

Der StandardBriefbogen wird in den Hausschriften 
BundesSans und BundesSerif gesetzt. Stehen diese 
Schriften nicht zur Verfügung, werden stattdessen die 
Systemschriften Calibri und Cambria verwendet.  
 
Auf dem StandardBriefbogen wird unten links das 
Gestaltungselement in doppelter Höhe gesetzt.

Briefbogen Standard Pressemitteilung Standard

Pressemitteilung 

 

Nummer 00 vom 00.00.2017 bitte eintragen 
Seite 1 von 1 
Optional: Sperrfrist    
 

Überschrift 

Zwischenüberschrift 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a, tellus. 
 
Zwischenüberschrift 
 
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies 
nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien 
ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros 
faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec 
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue 
velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. 
 
Zwischenüberschrift 
 
Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, 
mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras 
ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi 
consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit 
eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. 
Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. 
Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc 
nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean 
ut eros et nisl sagittis vestibulum. 

Glinkastraße 24 
10117 Berlin 

Tel. +49 30 18 555-4567 
Fax +49 30 18 555-4568 

vorname.nachname@text.bund.de 
www.antidiskriminierungstelle.de 
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Pressemitteilung 

 

www.fair-in-den-job.de 

Nummer 00 vom 00.00.2017 bitte eintragen 
Seite 1 von 1 
Optional: Sperrfrist    
 

Überschrift 

Zwischenüberschrift 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a, tellus. 
 
 
Zwischenüberschrift 
 
Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, 
mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras 
ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi 
consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit 
eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. 
Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. 
Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc 
nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean 
ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, 
nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit 
risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet 
imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, 
hendrerit quis, nisi. dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer 
vestibulum elit. 
 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames 
ac turpis egestas. In dui magna, posuere eget, vestibulum et, tempor auctor, 
justo. In ac felis quis tortor malesuada pretium. Pellentesque auctor neque 
nec urna. Proin sapien ipsum, porta a, auctor quis, euismod ut, mi. Aenean 
viverra rhoncus pede. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Glinkastraße 24 
10117 Berlin 

Tel. +49 30 18 555-4567 
Fax +49 30 18 555-4568 

vorname.nachname@text.bund.de 
www.antidiskriminierungstelle.de 

 

 
 
 
 

www.fair-in-den-job.de 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 11018 Berlin 

Adresse 

 
Betreff bitte eintragen 
 
Bezug bitte eintragen 
Geschäftszeichen bitte eintragen 
Berlin, 29.03.2018 
Seite 1 von 1 
 
Anrede, 
 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 
 
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean 
leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut 
metus varius laoreet. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. 
 
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper 
libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit 
vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Signatur 

Vorname Nachname 
Leitung ADS 

Glinkastraße 24 
10117 Berlin 

Postanschrift:  
11018 Berlin 

Tel. +49 30 18 555-1800 
Fax +49 30 18 555-41855 

vorname.nachname@text.bund.de 

www.antidiskriminierungsstelle.de 

Briefbogen und  
Pressemitteilung

Version für Sonderprojekte 

Bei Sonderprojekten kann das entsprechende  
Projektlogo oben rechts platziert werden.  
 
Dabei darf das Projektlogo in der Breite nicht mehr 
als 1/3 des Identitätsbereichs einnehmen. In der 
Höhe sind max. 2 Fahnenelemente zulässig. 
 
Unten links wird, sofern vorhanden, die URL des 
Sonderprojekts platziert.

Briefbogen Sonderprojekte Pressemitteilung Sonderprojekte



Publikationen
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Farbgebung Titelseiten

Studien Leitfäden

Rechtsfreie Räume?  
Die Umsetzung der 
EU-Antirassismusrichtlinie 
im Wohnungsbereich
Zum verbleibenden Umsetzungsbedarf der Richt linie 2000/43/EG 
im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz

Prof. Dr. Gregor Thüsing, LL. M. (Harvard), Dr. Sabine Vianden

Leitfaden für Beschäftigte, 
Arbeitgeber und Betriebsräte

Publikationen wie Auftrags
forschungen, die Berichte an 
den Bundestag sowie Nomos 
Veröffentlichungen und andere 
Buchpublikationen werden 
mit einer Farbfläche in Rot 
 gestaltet.

Leitfäden (A4Format) werden 
mit einem Titelbild und einer 
Farbfläche in Rot gestaltet.

Leichte Sprache

Publikationen in Leichter 
Sprache werden format unab
hängig mit einer Farbfläche 
in Dunkelblau gestaltet. Unter 
dem Titel wird der Zusatz 
„Heft in Leichter Sprache“ 
positioniert.

flexibel

Fachkraft

gutes Team

erfahren

Gerechtigkeit 
bei der Job·suche
Heft in Leichter Sprache
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Farbgebung Titelseiten

Positionspapiere

Positionspapiere und kurze 
Stellungnahmen werden in 
Orange gestaltet.

Alle anderen Publikationen

Bausteine für einen  
systematischen  
Diskriminierungsschutz 
an Hochschulen

Bei allen anderen Publikationen kann die Farbfläche mit den Primärfarben 
eingefärbt werden.

Jahresbericht 

2018

إدارة التحرير

إن هذا المنشور جزء من خدمة العلاقات العامة التابعة للهيئة 
الاتحادية لمكافحة التمييز. يتم تقديمه بشكل مجاني وهو غير 

لبيع.  مخصص ل

 الناشر: 
 الهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز 

 11018 برلين 
www.antidiskriminierungsstelle.de

 للاتصال: 
 الهاتف: 18555-1855 30 (0)49+ 

 الفاكس: 18555-41865 30 (0)49+ 
 مواعيد الاستشارة القانونية الأولية: 

 الاثنين بين الساعة 13–15، الأربعاء والجمعة بين 9–12 
beratung@ads.bund.de :البريد الإلكتروني

 للاستعلامات العامة: 
 من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 9–12 و 13–15 

poststelle@ads.bund.de :البريد الإلكتروني

 www.zweiband.de :التصميم 
 آخر تحديث:  كانون الأول/ديسمبر 2018 

MKL Druck GmbH & Co. KG :الطباعة

الهيئة الاتحادية 
لمكافحة التمييز
www.antidiskriminierungsstelle.de

1

Diskriminierungserfahrungen 
im Zusammenhang mit der 
Corona-Krise
Mai 2020

Die vergangenen Monate haben deutlich gezeigt, dass eine Pandemie 
Deutschland auch vor Probleme und Herausforderungen im Hinblick auf 
den Diskriminierungsschutz stellt. Bei der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes sind bereits 100 Beratungsfälle (Stand 20.04.20) zu Diskriminie-
rungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus eingegangen. Als erste 
hatte sich Ende Januar eine Frau gemeldet, die wegen ihrer chinesischen 
Staatsangehörigkeit nicht mehr zum vereinbarten Kontrolltermin in die 
Arztpraxis kommen sollte. Dabei war sie nach eigenen Angaben seit 
Monaten nicht mehr in China gewesen.

Angesichts des noch wenig erforschten Virus 
sind der Ausnahmesituation geschuldete Un-
sicherheiten im Umgang verständlich. Darum 
geht es indes in den meisten Fällen, die der 
Antidiskriminierungsstelle geschildert wurden, 
auch nicht. Nicht selten wurde über unver-
hohlen rassistisches Verhalten wie Pöbeleien, 
offene Beleidigungen und teilweise sogar von 
körperlichen Übergriffen im öffentlichen 
Raum berichtet. Auffällig ist auch, dass Schutz-
maßnahmen zum Teil ohne Rücksicht auf be-
nachteiligte Gruppen in unserer Gesellschaft 
und in sachlich nicht nachvollziehbarer Rigo-
rosität ergriffen werden. Der Schutz vor Diskri-

minierung muss auch und erst recht in Krisen-
zeiten gewahrt werden. 

Bei den berichteten Diskriminierungen im 
Zusammenhang mit der Corona-Krise betrifft 
etwa die Hälfte der Anfragen Diskriminierun-
gen aus rassistischen Gründen oder wegen der 
ethnischen Herkunft. Aber auch in Bezug auf 
Alter und Behinderung sind Menschen in der 
Corona-Krise speziellen Diskriminierungs-
risiken ausgesetzt, wie es aus etwa einem Drit-
tel der Anfragen hervorgeht. Schließlich sind 
intersexuelle und transidente Menschen von 
dem Sonderfall einer Corona bedingten struk-
turellen Diskriminierung betroffen.
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DIN A4 Publikation – zweispaltig

Titel

Titel von Publikationen sollten nach Möglichkeit  
immer ein Bildmotiv enthalten – es sei denn, der  
Themenbereich kann nur schwer bebildert werden,  
dann steht eine Variante ohne Bild zur Verfügung.
 
       Format 210 mm x 297 mm 
 
1   Formatrand 5 mm  

 
2  Bildwortmarke 100%  

 Gestaltungselement 100% 
 
3  Headline 33pt, ZAB 36pt   

 
4  Subheadline 15pt, ZAB 18pt  

 
5   Position Variante Vollfarbfläche 

Gestaltungselement   
x: 23,6 mm, y: 120,27 mm 
Headline  
x: 38,6 mm, y: 131 mm

Lorem ipsum est magnat
onsectetuer adipiscing elit.
Asperum nus pratem cus dolless itature 

Bildfl äche

Lorem ipsum est magnat
onsectetuer adipiscing elit.
Asperum nus pratem cus dolless itature 

Variante mit Bild Variante mit Vollfarbfläche

Die Farbfläche kann in jeder der definierten Hausfarben gestaltet werden. 
Der Farbton wird für diese Farbflächen in 100% eingesetzt.

i

2

1

2
3

4

5
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DIN A4 Publikation – zweispaltig

Titelgestaltung

Die ADS ergänzt ihr Publikationsangebot mit wissenschaftlichen  
Veröffentlichungen. Hier ergeben sich zu den festgelegten  
CDRichtlinien noch einige Ergänzungen. 

 Format 210 mm x 297 mm

  Standardtitel Richtlinien siehe Seite 28
 Ergänzung:  
 Position Gestaltungselement 
 x: 23,6 mm, y: 212,4 mm 
 Position Headline
 x: 37 mm, y: 221,87 mm

  Ausnahmetitel hier ist nur die Anordnung des Gestaltungs
elementes und der Headline geändert, alle anderen Angaben  
bitte wie Richtlinien Seite 28 verwenden. 
 
Ergänzung: 

 Position Gestaltungselement 
 x: 23,6 mm, y: 209,62 mm 
 Position Headline
 x: 37,9 mm, y: 215 mm

1

2

Religiöse Vielfalt  
am Arbeitsplatz
Grundlagen und Praxisbeispiele

0304170424mr.indd   1 24.04.17   14:49

1 2

Ihr Kompass zu einem 
geschlechter gerechten 
Unternehmen
Praxishandbuch

www.gb-check.de

Ihr Kompass zu einem 
geschlechter gerechten 
Unternehmen
Praxishandbuch

www.gb-check.de

Abschlussbericht des Projekts 
zur Entwicklung des 
Gleichbehandlungs-Checks
Dr. Andrea-Hilla Carl, Dr. Andrea Jochmann-Döll und Dr. Karin Tondorf

www.gb-check.de

0328G1708017bs.indd   1 18.08.17   09:15

Standardtitel  
bei zweizeiliger Überschrift

Ausnahmetitel  
bei dreizeiliger Überschrift
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DIN A4 Publikation – zweispaltig

Inhaltsverzeichnis 

Standardmäßig werden im Inhaltsverzeichnis die  
Hauptüberschriften der Kapitel und nach Möglichkeit  
nur eine weitere Ebene aufgeführt.
 
1   Gestaltungselement 100%, doppelt 

  
2   Headline „Inhalt“ 34 pt, ZAB 37 pt 

  
3    Seitenzahlen  

BundesSans bold 17 pt, ZAB 18,5 pt 
Kapitel 1. Ebene  
BundesSans regular 17 pt, ZAB 18,5 pt 
 Kapitel 2. Ebene  
BundesSans regular 12 pt, ZAB 15 pt

Inhalt

 2  Vorwort

 3  Übersicht

 4  1.  Was ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz?

 7  2.  Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: 
Zahlen und Fakten

11  3.  Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: 
Ursachen und Folgen

14  4.  Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: 
Rechte, Pfl ichten und Handlungsstrategien

 14  4.1. Betroffene 

 19  4.2. Arbeitgeber 

 27  4.3. Betriebsrat 

30  5. Good Practice

33  6. Verweise

34  7. Quellen

36  8. Anhang 

Inhalt

 2  Vorwort

 3  Übersicht

 4  1.  Was ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz?

 7  2.  Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: 
Zahlen und Fakten

11  3.  Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: 
Ursachen und Folgen

14  4.  Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: 
Rechte, Pfl ichten und Handlungsstrategien

 14  4.1. Betroffene 

 19  4.2. Arbeitgeber 

 27  4.3. Betriebsrat 

30  5. Good Practice

33  6. Verweise

34  7. Quellen

36  8. Anhang 

Variante mit ADS kaminrot + dunkelblau Variante mit ADS hellblau + orange

Die Hauptüberschriften können variabel in einer der definierten Hausfarben 
gestaltet werden. Der Farbton wird in 100% eingesetzt. Es wird empfohlen 
hierfür die Farbe der Hauptüberschriften der Publikation zu verwenden.

i

1

2

3

3
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DIN A4 Publikation – zweispaltig

Inhaltsverzeichnis alternativ  

Gibt es innerhalb einer Publikation viele Ebenen, kann  
alternativ ein umfangreicheres Inhaltsverzeichnis  
verwendet werden.
 
1   Gestaltungselement 100% 

  
2   Headline „Inhalt“ 34 pt, ZAB 37 pt 

  
3    Kapitel 1. Ebene  

BundesSerif regular 14 pt, ZAB 17 pt 
 Kapitel 2. Ebene  
BundesSerif bold 10,5 pt, ZAB 17 pt 
Weitere Ebenen  
BundesSerif regular 10,5 pt, ZAB 17 pt

4    Linienstärke farbig 1,5 pt 
Linienstärke schwarz 0,75 pt

Inhalt     
-

1.  Überschrift Kapitel 1        6
1.1.   Überschrift Kapitel 1.1.       7

1.1.1. Überschrift Kapitel 1.1.1        8

1.1.2. Überschrift Kapitel 1.1.2       9

2.  Überschrift Kapitel 2       10
2.1.   Überschrift Kapitel 2.1.      11

2.1.1. Überschrift Kapitel 2.1.1       12

2.1.2. Überschrift Kapitel 2.1.2      13

2.1.3. Überschrift Kapitel 2.1.3      14

2.1.4. Überschrift Kapitel 2.1.4       15

3.  Überschrift Kapitel 3       17
3.1.   Überschrift Kapitel 3.1.      18

3.1.1. Überschrift Kapitel 3.1.1         20  

3.1.2. Überschrift Kapitel 3.1.2        21

3.2.   Überschrift Kapitel 3.2.        22

3.2.1. Überschrift Kapitel 3.2.1        23  

3.2.2. Überschrift Kapitel 3.2.2        24

 4.  Überschrift Kapitel 4       26
4.1.   Überschrift Kapitel 4.1.       27

4.1.1. Überschrift Kapitel 4.1.1       29

4.1.2. Überschrift Kapitel 4.1.2       30

 4.2.  Überschrift Kapitel 4.2.       32

4.2.1. Überschrift Kapitel 4.2.1      34  

4.2.2. Überschrift Kapitel 4.2.2      37

Inhalt

1.  Überschrift Kapitel 1        6
1.1.   Überschrift Kapitel 1.1.       7

1.1.1. Überschrift Kapitel 1.1.1        8

1.1.2. Überschrift Kapitel 1.1.2       9

2.  Überschrift Kapitel 2       10
2.1.   Überschrift Kapitel 2.1.      11

2.1.1. Überschrift Kapitel 2.1.1       12

2.1.2. Überschrift Kapitel 2.1.2      13

2.1.3. Überschrift Kapitel 2.1.3      14

2.1.4. Überschrift Kapitel 2.1.4       15

3.  Überschrift Kapitel 3       17
3.1.   Überschrift Kapitel 3.1.      18

3.1.1. Überschrift Kapitel 3.1.1         20  

3.1.2. Überschrift Kapitel 3.1.2        21

3.2.   Überschrift Kapitel 3.2.        22

3.2.1. Überschrift Kapitel 3.2.1        23  

3.2.2. Überschrift Kapitel 3.2.2        24

 4.  Überschrift Kapitel 4       26
4.1.   Überschrift Kapitel 4.1.       27

4.1.1. Überschrift Kapitel 4.1.1       29

4.1.2. Überschrift Kapitel 4.1.2       30

 4.2.  Überschrift Kapitel 4.2.       32

4.2.1. Überschrift Kapitel 4.2.1      34  

4.2.2. Überschrift Kapitel 4.2.2      37

Variante mit ADS kaminrot Variante mit ADS hellblau

Die Hauptüberschriften können variabel in einer der definierten Hausfarben 
gestaltet werden. Der Farbton wird in 100% eingesetzt. Es wird empfohlen 
hierfür die Farbe der Hauptüberschriften der Publikation zu verwenden.

i

1

3

2

4
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DIN A4 Publikation – zweispaltig

Inhaltsverzeichnis

Bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen wird immer  
ein umfangreiches Inhalts verzeichnis erstellt. Es werden  
maximal 3 Ebenen aufgeführt. Es lehnt sich an das alternative  
Inhaltsverzeichnis auf Seite 31 an. Alle Änderungen werden  
hier aufgeführt.

  Gestaltungselement 90 % 
x: 16,25 mm, y: 16 mm

 Headline 
 x: 30 mm, y: 25 mm, Breite: 149 mm

 Headline Inhalt  
  BundesSerif regular 34 pt, Abstand danach 27 mm,  

im Grundlinienraster

 Kapitel
  1. Ebene, BundesSerif bold, rot, 12,5 pt, ZAB 14 pt, 

im Grundlinienraster
  2.–3. Ebene, BundesSerif bold, schwarz, 9 pt, ZAB 14 pt,  

im Grundlinienraster 
  Es ist zu beachten, das alle Ebenen leserlich eingezogen  

werden, dies unterstützt ein schnelles erfassen der Ebenen.  
Desweiteren ist ein weißer Abstand vor den Seitenzahlen  
mit einzuhalten.

 Linienstärke 1. Ebene 1 pt, rot
 Linienstärke 2.–3. Ebene 0,5 pt, schwarz

1

2

3

4

Inhaltsverzeichnis

1
2

3
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DIN A4 Publikation – zweispaltig

Satzspiegel Innenseiten

Bei Publikationen im Format DIN A4 wird für  
Fließtexte ein zweispaltiges Layout verwendet. 

Grundlinienraster 
Anfang bei 0 mm   
Einteilung alle: 5 mm 
 
Ränder 
Oben: 25 mm  
Unten: 21,872 mm 
Innen: 30 mm  
Außen: 15 mm 
 
Spalten 
Satzspiegelbreite: 78,75 mm  
Spaltenbreite: 165 mm 
Spaltenabstand: 7,5 mm 
 
Fußnoten sind nicht vorgesehen.

3 Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Zahlen und Fakten 4Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Zahlen und Fakten

78,75 mm 78,75 mm

7,5 mm

15 mm 30 mm

165 mm

25 mm11,2 mm

21,872 mm
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1

2
3

4
5

6

7

8 9

10

  Box BundesSans regular/bold 10,5 pt, ZAB 14 pt, siehe auch  
Styleguide Seite 22, zweispaltige Informationskästen sind immer 
hellblau, einspaltige blau und Auszeichnungskästen bitte immer rot

  Fußnote BundesSerif regular 8 pt, ZAB 10,5 pt, ohne Raster schwarz,  
Tabulator: 6 mm (gilt ein Texteinzug), steht immer auf der Unterkante 
des Textes, Mindestabstand vor erster Fußnote 10 mm

11

12

11

12

DIN A4 Publikation – zweispaltig

Schriftgrößen

Die Broschüren werden komplett im linksbündigen Flattersatz  
gesetzt. Es ist dabei auf einen ausgewogenen Umbruch zu achten.  
Hierbei ist immer das Raster zu verwenden. Alle Schriften stehen  
im Raster, Ausnahmen sind gekennzeichnet. 

 Headline 1. Ebene BundesSerif regular 34 pt, ZAB 37 pt,  
 nur erste Zeile im Raster, Abstand danach 11 mm, rot
  Headline 2. Ebene BundesSerif bold 21 pt, ZAB 23 pt,  

nur erste Zeile im Raster, Abstand danach 1 mm, braun
  Headline 3. Ebene BundesSans bold 17 pt, ZAB 18,5 pt,  

nur erste Zeile im Raster, Abstand danach 1 mm, dunkelblau
  Headline 4. Ebene BundesSans bold 12 pt, ZAB 15 pt,  

nur erste Zeile im Raster, Abstand danach 1 mm, dunkelblau
  ZÜ bei langen Aufzählungen BundesSans bold 12,5 pt, ZAB 15 pt,  

nur erste Zeile im Raster, orange

  Aufzählungen siehe Seite 22, BundesSans regular 12,5 pt, ZAB 15 pt, 
Abstand danach 1 mm, dunkelblau, 

  Fließtext BundesSerif regular 10,5 pt, ZAB 14 pt, schwarz,  
Auszeichnungen BundesSans bold

  Pagina BundesSans bold 10,5 pt, orange
  Kolumnentitel BundesSans bold 10,5 pt, ZAB 14 pt, dunkelblau 

  Zitat BundesSerif regular italic 10,5 pt, ZAB 14 pt, Einzug links und  
rechts: 3 mm, schwarz
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DIN A4 Publikation – zweispaltig

Tabellen

Die wissenschaftlichen Veröffentlichungen erhalten ein eigenes  
Tabellendesign. Sie fügen sich in das Layout ein. Die Tabellen  
befinden sich nicht im Grundlinienraster. Es gibt keine vertikalen  
Trennlinien. Alle Tabellen werden in der Farbe rot gesetzt. 

  Tabellenhead BundesSans regular 16 pt, ZAB 15 pt, 1 Zeile am  
Grundlinienraster, Einzug bei Tablulator: 34 mm, Abstand  
danach 4 mm

  Tabellenkopf BundesSans bold 10,5 pt, ZAB 14 pt, weiß,  
Tabellenzeile mit jeweils 3 mm Abstand zum Rand,  
Hintergrundfarbe rot

  Tabelle linke Spalte BundesSans bold 10,5 pt, ZAB 14 pt,  
dunkelblau, Tabellenzeile mit jeweils 3 mm Abstand zum Rand,  
zweite Ebene BundesSans regular 10,5 pt, ZAB 14 pt, dunkel blau,  
Tabellenzeile links vom Rand 6 mm, ansonsten wie 1. Ebene

  Tabellen Fließtext BundesSans regular 10,5 pt, ZAB 14 pt,  
dunkelblau, Tabellenzeile mit jeweils 3 mm Abstand zum Rand

  Tabellen Zahlen BundesSans regular 10,5 pt, ZAB 14 pt, dunkelblau,  
Tabellenzeile mit jeweils 3 mm Abstand zum Rand, Zahlen stehen  
mittig in der Spalte und werden an Punkt oder Komma ausgerichtet,  
Auszeichnungen wie Häkchen werden in der FontAwesome 10,5 pt,  
ZAB 14 pt, Farbe braun gesetzt, Aufzählungen sind identisch mit den  
normalen Textaufzählungen mit jeweils 3 mm Abstand zum Rand

  Tabelleninnenlinien diese werden nur horizontal gezogen,  
Stärke 1,5 pt rot bei Haupttrennungen,  Unterteilungen in Aus sagen  
werden in Stärke 1,5 pt weiß gesetzt

  Tabellenendlinie diese werden nur horizontal gezogen, 3 pt rot
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Tabellenhintergrund Werden die Tabellenwerte untereinander ablesbar darge
stellt werden die Hintergründe farblich voneinander im Wechsel unterschieden, 
1. Zeile rot 15 %, 2. Zeile rot 40 %, unterscheiden sich die Aussagen horizontal  
gilt folgend Hintergrundfarbe im Wechsel: 1. Zeile rot 15 %, 2. Zeile weiß
Tabellenfortsetzung BundesSans bold 11 pt, ZAB 14 pt, schwarz, am Grund
linienraster, Abstand danach 1 Leerzeile, Absatzlinie darüber 4,5 mm,  
Stärke 1,5 pt, Farbe dunkelblau
Quelle BundesSerif regular Serif 8 pt, ZAB 11 pt, dunkelblau, Abstand nach 
Tabellenendlinie 2 mm
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DIN A4 Publikation – zweispaltig

Grafiken

Die wissenschaftlichen Veröffentlichungen erhalten ein über sicht
liche Grafikdesign. Die Grafiken werden in der Farbe rot gesetzt. 

  Grafikhead BundesSans regular 16 pt, ZAB 15 pt, 1 Zeile am  
Grundlinienraster, Einzug bei Tablulator: 34 mm, Abstand danach  
4 mm, 3 pt rot, Spaltenbreite, Endlinie selbe Stärke

  Grafikfließ BundesSans bold 10,5 pt, ZAB 14 pt, weiß
  Farben Die Farbwahl für Grafiken sind aud den Vorgaben der  

Farbwelt von Seite 15 zu entnehmen, diese könne frei gewählt  
werden

 
  Legende Hier wird wieder die GrafikfließtextSchrift verwendet.  

Die Farbangaben sind Quadrate von 6 px x 6 px.

  Quelle BundesSerif regular Serif 8 pt, ZAB 11 pt, dunkelblau,  
Abstand nach Grafikendlinie 3,5 mm
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DIN A4 Publikation – einspaltig

Titelgestaltung

Umfangreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen der ADS folgen 
einem gesonderten Layout. Sie werden in der Regel in Kooperation  
mit Fachverlagen in einer Buchreihe publiziert. 
 
Für die Buchreihe wurde ein eigener Titel entwickelt. Dieser ist  
leicht abgeändert zu den CD Richtlinien. Er wird immer ohne  
Bild gestaltet und erhält das jeweilige Partnerlogo.  

Format 210 mm x 297 mm

  Formatrand 5 mm
 
 Bildwortmarke 100 %
 Gestaltungselement 100 %

 Headline 33 pt, ZAB 36 pt

 Subhead   15 pt, ZAB 18 pt, 
 (bei zwei einzelnen Zeilen Abstand nach unten 2,3 mm)

 Position Gestaltungselement 
 x: 23,6 mm, y: 120,27 mm 
 Position Headline
 x: 38,6 mm, y: 131 mm

 Größe Partnerlogo, hier am Beispiel NOMOSVerlag
 14,1 mm x 14, 1 mm
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Diskriminierungserfahrungen 
in Deutschland
Ergebnisse einer Repräsentativ- und einer Betroffenenbefragung

Steffen Beigang, Karolina Fetz, Dorina Kalkum, Magdalena Otto

Wie häufig erfahren Menschen in Deutschland Diskriminierung? In welcher Form wird Benachteili-
gung erlebt und welche Faktoren beeinflussen die Wahrnehmung von Diskriminierung? Auf Grund-
lage einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, einer großangelegten Betroffenenbefragung so-
wie qualitativer Interviews vermittelt die vorliegende Studie einen umfassenden Überblick über 
Diskriminierungserfahrungen in Deutschland.

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Perspektive von Personen, die Diskriminierung anhand 
der im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz geschützten Merkmale sowie anhand weiterer Merk-
male, beispielsweise der sozioökonomischen Lage oder des Körpergewichts, erlebt haben. Die Stu-
die untersucht dabei insbesondere, in welchen Lebensbereichen und mit welchen Auswirkungen 
Diskriminierung erlebt wird, wie Betroffene auf Diskriminierung reagieren und zeigt darauf aufbauend 
Handlungsempfehlungen für Politik und Gesellschaft auf.
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 Position Logo (Partnerlogo)
 x: 19,7 mm, y: 259,25 mm
6
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Diskriminierungserfahrungen 
in Deutschland
Ergebnisse einer Repräsentativ- und einer Betroffenenbefragung

Steffen Beigang, Karolina Fetz, Dorina Kalkum, Magdalena Otto

Wie häufig erfahren Menschen in Deutschland Diskriminierung? In welcher Form wird Benachteili-
gung erlebt und welche Faktoren beeinflussen die Wahrnehmung von Diskriminierung? Auf Grund-
lage einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, einer großangelegten Betroffenenbefragung so-
wie qualitativer Interviews vermittelt die vorliegende Studie einen umfassenden Überblick über 
Diskriminierungserfahrungen in Deutschland.

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Perspektive von Personen, die Diskriminierung anhand 
der im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz geschützten Merkmale sowie anhand weiterer Merk-
male, beispielsweise der sozioökonomischen Lage oder des Körpergewichts, erlebt haben. Die Stu-
die untersucht dabei insbesondere, in welchen Lebensbereichen und mit welchen Auswirkungen 
Diskriminierung erlebt wird, wie Betroffene auf Diskriminierung reagieren und zeigt darauf aufbauend 
Handlungsempfehlungen für Politik und Gesellschaft auf.
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DIN A4 Publikation – einspaltig

Rücktitel, Buchrücken

Für diese Buchreihe wird immer ein Rücktitel und  
ein Buchrücken (ab einer Stärke von 10 mm) erstellt.

 Rücktitel

  Position Textblock  
x: 30 mm, y: 42,25 mm, Breite 150 mm

 Rückentext 
 BundesSans regular 10,5 pt, ZAB 14 pt
 
 
 Buchrücken

 Hier wird die Schrift in folgenden Abstand  
 mittig eingepasst.
 Schrift BundesSerif regular
 Höhe von oben 131 mm
 Höhe von oben 66 mm

  Das Partnerlogo wird mit dem Signet mittig zum  
Partnerlogo auf dem Titel ausgerichtet.  
Bei einer Buchrückenstärke von 21 mm ist das Partnerlogo  
insgesamt 15 mm breit.
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DIN A4 Publikation – einspaltig

Inhaltsverzeichnis
Bei den Buchreihen wird immer ein umfangreiches Inhalts 
verzeichnis erstellt. Es werden maximal 4 Ebenen aufgeführt. 

  Gestaltungselement 90 % 
x: 16,25 mm, y: 16 mm

 Headline Inhalt  
  BundesSerif regular 34 pt, Abstand danach 11 mm,  

im Grundlinienraster
 
 Kapitel
 1. Ebene, BundesSerif bold, rot, 12,5 pt, im Grundlinienraster
 2.–4. Ebene, BundesSerif bold, schwarz, 9 pt, im Grundlinienraster 
  Es ist zu beachten, das alle Ebenen leserlich eingezogen  

werden, dies unterstützt ein schnelles Erfassen der Ebenen.  
Desweiteren ist ein weißer Abstand vor den Seitenzahlen  
mit einzuhalten.

 Linienstärke 1. Ebene 1 pt, rot
 Linienstärke 2.–4. Ebene 0,5 pt, schwarz
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15 mm 30 mm

15 mm

21,872 mm

25 mm

DIN A4 Publikation – einspaltig

Satzspiegel Innenseiten

Bei den Buchreihen im Format A4 wird für den Fließtext immer  
ein einspaltiges Layout verwendet.

Grundlinienraster  
Anfang bei 0 mm 
Einteilung alle: 5 mm

Ränder
Oben: 25 mm
Unten: 21,972 mm 
Innen: 30 mm
Außen: 15 mm

Pagina und Kolumnentitel
Unterkante Schrift: 15 mm, im Satzspiegel
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DIN A4 Publikation – einspaltig

Schriftgrößen

Die Buchreihen werden im Blocksatz gesetzt. Die Überschriften  
werden immer linksbündig gesetzt. Hierbei ist immer das Raster  
zu verwenden. Alle Schriften stehen im Raster, Ausnahmen sind  
gekennzeichnet. 

 Headline 1. Ebene BundesSerif regular 34 pt, ZAB 37 pt, nur  
 erste Zeile im Raster, Abstand danach 11 mm, rot
  Headline 2. Ebene BundesSerif bold 21 pt, ZAB 23 pt, nur erste  

Zeile im Raster, Abstand danach 1 mm, braun
  Headline 3. Ebene BundesSans bold 17 pt, ZAB 18,5 pt, nur erste  

Zeile im Raster, Abstand danach 1 mm, dunkelblau
  Headline 4. Ebene BundesSans bold 12 pt, ZAB 15 pt, nur erste  

Zeile im Raster, Abstand danach 1 mm, dunkelblau 70 %
  ZÜ bei langen Aufzählungen BundesSans bold 12,5 pt, ZAB 15 pt,  

nur erste Zeile im Raster, orange

  Aufzählungen siehe Seite 22, BundesSans regular 12,5 pt,  
ZAB 15 pt, Abstand danach 1 mm, dunkelblau

  Fließtext BundesSerif regular 10,5 pt, ZAB 14 pt, schwarz

  Pagina BundesSans bold 10,5 pt, orange
  Kolumnentitel BundesSans bold 10,5 pt, ZAB 14 pt, dunkelblau 70 %

  Zitat BundesSerif regular italic 10,5 pt, ZAB 14 pt, Einzug links und  
rechts: 3 mm, schwarz
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  Box BundesSans regular/bold 10,5 pt, ZAB 14 pt, hellblau, siehe auch  
Styleguide Seite 22

  Fußnote BundesSerif regular 8 pt, ZAB 10 pt, ohne Raster schwarz,  
Tabulator: 6 mm (gilt ein Texteinzug), erste Fußnote in Spalte Absatzlinie  
0,3 pt, schwarz, Versatz 0,5 mm, Breite 35 mm, steht immer auf der 
Unterkante des Textes, Mindestabstand vor erster Fußnote 10 mm
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DIN A4 Publikation – einspaltig

Tabellen

Bei den Buchreihen spielt die Darstellung von Tabellen eine wichtige 
Rolle. Diese fügen sich in das Layout ein, sodass ein offener und 
leserlicher Charakter entsteht. Die Tabellen befinden sich nicht im 
Grundlinienraster. Es gibt keine vertikalen Trennlinien. Alle Tabellen 
werden in der Farbe dunkelblau gesetzt, Ausnahmen sind Tabellen  
die hervorgehoben werden sollen. (siehe Beispiel 10 ) Dort werden  
alle Hintergründe und Linien in rot gesetzt. 

  Tabellenhead BundesSans bold 11 pt, ZAB 14 pt, am Grundlinien 
raster, Einzug bei Tablulator: 20 mm, Abstand danach 3,5 mm

  Tabellenkopf BundesSans bold 11 pt, ZAB 14 pt, weiß, Tabellen
zeile mit jeweils 2 mm Abstand zum Rand, Hintergrundfarbe 
dunkelblau, Zweite Ebene Hintergrundfarbe dunkelblau 60 %

  Tabelle linke Spalte BundesSans bold 10,5 pt, ZAB 14 pt, dunkel
blau, Tabellenzeile mit jeweils 2 mm Abstand zum Rand,

  Tabellen Fließtext BundesSans regular 10,5 pt, ZAB 14 pt,  
dunkelblau, Tabellenzeile mit jeweils 2 mm Abstand zum Rand

  Tabellen Zahlen BundesSans regular 10,5 pt, ZAB 14 pt,  
dunkelblau, Tabellenzeile mit jeweils 2 mm Abstand zum Rand, 
Zahlen stehen mittig in der Spalte und werden an Punkt oder  
Komma ausgerichtet

  Tabelleninnenlinien diese werden nur horizontal gezogen,  
Stärke 1,5 pt dunkelblau

  Tabellenendlinie diese werden nur horizontal gezogen,  
Stärke 3 pt dunkelblau
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  Tabellenfortsetzung BundesSans bold 11 pt, ZAB 14 pt, schwarz, am Grund
linienraster, Abstand danach 1 Leerzeile, Absatzlinie darüber 4,5 mm, 
Stärke 1,5 pt, Farbe dunkelblau

  Quelle BundesSerif regular Serif 8 pt, ZAB 11 pt, dunkelblau, Abstand nach 
Tabellenendlinie 2 mm
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DIN A4 Publikation – einspaltig

Grafiken

Die Grafiken werden bei den Buchreihen in das Layout eingepasst. 
So entsteht auch hier ein offener und leser licher Charakter. Die 
Standardgrafiken werden in der Farbe dunkelblau gesetzt, Ausnah
men sind Grafiken die hervor gehoben werden sollen. Hier werden 
die Linien und Balken oder Auszeichnungen in rot gesetzt. 

  Grafikhead BundesSans bold 11 pt, ZAB 14 pt, am Grundlinien raster, 
Einzug bei Tablulator: 20 mm, Linie darunter Versatz danach 5 mm,  
3 pt dunkelblau, Spaltenbreite, Endlinie selbe Stärke

  Grafikfließ BundesSans regular 8 pt, ZAB 9,6 pt, dunkelblau
  Grafikbegrenzungslinien 0,3 pt schwarz
  Grafikinnenlinien 0,3 pt schwarz 30 %
  Farben Die Farbwahl für Grafiken hat eine bestimmte Reihenfolge, 

wenn sehr viele Werte aufgeführt werden: 1. dunkelblau, 2. hell blau,  
3. orange, 4. gelb, 5. braun 60 %, 6. dunkelblau 70 %, 7. pink,  
8. pink 70 %, 9. hellblau 70 %, zwischen den Farben sind Linien von 
 0,6 pt schwarz

  Gibt es Grafiken mit zwei Farbwerten, werden diese aus den Farben 
hellblau und orange erstellt. Auch hier wieder zwischen den Farben 
Linien von 0,6 pt schwarz einfügen.

  In den Auszeichnungsgrafiken wird die Farbwahl mit 1. rot 70 %,  
2. rot 100 %, 3. rot 40 % verwendet. Auch hier werden noch Linien  
oder Zwischenlinien mit 0,6 pt schwarz gesetzt.

  Zahlen für die Datenbalken, stehen diese in den Datenbalken sind  
sie schwarz oder weiß. Wenn sie neben den Balken stehen, werden 
sie dunkelblau dargestellt.
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  Legende Hier wird wieder die GrafikfließtextSchrift verwendet.  
Die Farbangaben sind Quadrate von 6 px x 6 px.

10   Quelle BundesSerif regular Serif 8 pt, ZAB 11 pt, dunkelblau, Abstand 
nach Grafikendlinie 3,5 mm
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DIN A5 Publikation – Standard 

Titel

Titel von Publikationen sollten nach Möglichkeit  
immer ein Bildmotiv enthalten – es sei denn,  
der Themenbereich kann nur schwer bebildert werden,  
dann steht eine Variante ohne Bild zur Verfügung. 
 

 Format 148 mm x 210 mm 
 
1  Formatrand 4 mm  

 
2  Bildwortmarke 90%  

 Gestaltungselement 90% 
 
3  Headline 25pt, ZAB 28pt   

 
4  Subheadline 11pt, ZAB 14,5pt  

 
5  Farbfläche 1/3 der Formathöhe 

 
6   Position Variante Vollfarbfläche 

Gestaltungselement   
x: 21 mm, y: 79,6 mm 
Headline  
x: 35 mm, y: 89 mm 

Bildfl äche

Lorem ipsum est magnat
onsectetuer adipiscing elit.
Asperum nus pratem cus dolless itature 

Lorem ipsum est magnat
onsectetuer adipiscing elit.
Asperum nus pratem cus dolless itature 

Variante mit Bild Variante mit Vollfarbfläche

Die Farbfläche kann in jeder der definierten Hausfarben gestaltet werden. 
Der Farbton wird für diese Farbflächen in 100% eingesetzt.
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DIN A5 Publikation – Standard 

Inhaltsverzeichnis 

Standardmäßig werden im Inhaltsverzeichnis  
die Hauptüberschriften der Kapitel und nach  
Möglichkeit nur eine weitere Ebene aufgeführt. 
 
1  Gestaltungselement 90%, doppelt 

  
2  Headline „Inhalt“ 21 pt, ZAB 23 pt 

  
3   Seitenzahlen  

BundesSans bold 12 pt, ZAB 15 pt 
Kapitel 1. Ebene  
BundesSans regular 12 pt, ZAB 15 pt 
 Kapitel 2. Ebene  
BundesSans regular 10,5 pt, ZAB 12 pt

Inhalt

 2  Vorwort

 3  Übersicht

 4  1.  Was ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz?

 7  2.  Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: 
Zahlen und Fakten

11  3.  Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: 
Ursachen und Folgen

14  4.  Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: 
Rechte, Pfl ichten und Handlungsstrategien

14  4.1. Betroffene 

19  4.2. Arbeitgeber 

27   4.3. Betriebsrat 

30  5. Good Practice

33  6. Verweise

34  7. Quellen

36  8. Anhang 

Inhalt

 2  Vorwort

 3  Übersicht

 4  1.  Was ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz?

 7  2.  Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: 
Zahlen und Fakten

11  3.  Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: 
Ursachen und Folgen

14  4.  Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: 
Rechte, Pfl ichten und Handlungsstrategien

14  4.1. Betroffene 

19  4.2. Arbeitgeber 

27   4.3. Betriebsrat 

30  5. Good Practice

33  6. Verweise

34  7. Quellen

36  8. Anhang 

Variante mit ADS kaminrot + dunkelblau Variante mit ADS hellblau + orange

Die Hauptüberschriften können variabel in einer der definierten Hausfarben 
gestaltet werden. Der Farbton wird in 100% eingesetzt. Es wird empfohlen 
hierfür die Farbe der Hauptüberschriften der Publikation zu verwenden.

i
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Inhaltsverzeichnis

Bei wissenschaftlichen Veröffentlichungenen wird immer ein 
umfangreiches Inhalts verzeichnis erstellt. Es werden maximal  
3 Ebenen aufgeführt. Es beginnt, wenn möglich, immer auf der  
linken Seite.

  Gestaltungselement 90 % 
x: 5,75 mm, y: 14,75 mm

 Headline Inhalt  
  BundesSerif regular 21 pt, Abstand danach 11 mm,  

im Grundlinienraster
 
 Kapitel
 1. Ebene, BundesSerif regular, rot, 12,5 pt, im Grundlinienraster
 2. Ebene, BundesSerif bold, schwarz, 9 pt, im Grundlinienraster 
 3. Ebene, BundesSerif regular, schwarz, 9 pt, im Grundlinienraster
  Es ist zu beachten, das alle Ebenen leserlich eingezogen  

werden, dies unterstützt ein schnelles erfassen der Ebenen.  
Desweiteren ist ein weißer Abstand vor den Seitenzahlen  
mit einzuhalten.

 Linienstärke 1. Ebene 1 pt, rot
 Linienstärke 2.–3. Ebene 0,5 pt, schwarz

1

2

3

4
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2
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DIN A5 Publikation – Standard

Satzspiegel Innenseiten

Bei Publikationen im Format DIN A5 wird  
für Fließtexte ein einspaltiges Layout verwendet.

Grundlinienraster  
Anfang bei 0 mm 
Einteilung alle: 12 pt

Ränder
Oben: 21,167 mm
Unten: 15,169 mm 
Innen: 20 mm
Außen: 28 mm

Pagina und Kolumnentitel
Oberkante Schrift: 8,5 mm, im Satzspiegel

Satzspiegelbreite
100 mm

Fußnoten sind nicht vorgesehen.

20 mm

8,5 mm

15,169 mm

21,167 mm

28 mm28 mm



Antidiskriminierungsstelle des Bundes | Corporate Design Manual | Stand: September 2021 | Seite 50

DIN A5 Publikation – Standard 

Schriftgrößen

Die Broschüren werden komplett im linksbündigen Flattersatz  
gesetzt. Es ist dabei auf einen ausgewogenen Umbruch zu achten. 
Hierbei ist immer das Raster zu verwenden. Alle Schriften stehen 
im Raster, Ausnahmen sind gekennzeichnet. 

  Headline 1. Ebene BundesSerif regular 21 pt, ZAB 23 pt, 
nur erste Zeile im Raster, Abstand danach 5 mm, hellblau

  Headline 2. Ebene BundesSerif bold 15 pt, ZAB 18 pt,  
nur erste Zeile im Raster, Abstand danach 5 mm, orange

  Headline 3. Ebene BundesSans regular 12,5 pt, ZAB 14 pt,  
nur erste Zeile im Raster, Abstand danach 1 mm, dunkelblau

  Headline 4. Ebene BundesSans regular 10,5 pt, ZAB 12 pt
  Hervorhebungen BundesSans regular 12,5 pt, ZAB 14 pt, rot, nur 

erste Zeile im Raster, Abstand danach 1 mm, rot, Satz mittig

  Aufzählungen siehe Seite 22, BundesSans regular 9 pt, ZAB 12 pt, 
Abstand danach 1 mm, Hervorhebungen BundesSans bold,  
schwarz

  Fließtext BundesSerif regular 9 pt, ZAB 12 pt, schwarz
  Pagina BundesSans reguklar 9 pt, dunkelblau
  Kolumnentitel BundesSans bold 9 pt, ZAB 12 pt, orange

1

2

3

4
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6

7
8
9
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  Fußnote BundesSerif regular 7 pt, ZAB 9 pt, ohne Raster schwarz,  
Tabulator: 4 mm (gilt ein Texteinzug), erste Fußnote in Spalte Absatzlinie  
0,3 pt, schwarz, Versatz 0,5 mm, Breite 35,4 mm, steht immer auf der 
Unterkante des Textes, Mindestabstand vor erster Fußnote 4 mm

  Box Head BundesSans bold 11pt, ZAB 12 pt weiß, Fließtext BundesSans 
regular/italic 9 pt, ZAB 12 pt weiß, Hervorhebungen weiß (siehe 5 ),  
Farbigkeit Hintergrund rot, pink und dunkelblau, bitte nach Aussagen 
anpassen

10

11
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DIN A5 Publikation – Buchreihe

Titelgestaltung
Umfangreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen der ADS folgen 
einem gesonderten Layout. Sie werden in der Regel in Kooperation  
mit Fachverlagen in einer Buchreihe publiziert. 
 
Für die Buchreihen wurde ein eigener Titel entwickelt. Dieser ist  
leicht abgeändert zu den CD Richtlinien. Er wird immer ohne Bild 
gestaltet und erhält das jeweilige Partnerlogo. 
 
Format 148 mm x 210 mm

  Formatrand 4 mm
 
 Bildwortmarke 90 %
 Gestaltungselement 90 %

 Headline 25 pt, ZAB 28 pt

 Subhead   11 pt, ZAB 14,5 pt, (bei zwei einzelnen Zeilen Abstand  
nach eine Leerzeile)

 Position Gestaltungselement 
 x: 21 mm, y: 79,6 mm 
 Position Headline
 x: 35 mm, y: 89 mm

 Größe Partnerlogo, hier am Beispiel NOMOSVerlag
 9,9 mm x 9,9 mm

1

2

3

4

5

7

Einstellungen gegenüber 
lesbischen, schwulen und 
bisexuellen Menschen in 
Deutschland
Ergebnisse einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage

Beate Küpper, Ulrich Klocke, Lena-Carlotta Hoffmann

0318G170817bs_2.indd   1 17.08.17   13:35
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 Position Partnerlogo
 x: 14,1 mm, y: 184 mm
6
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Rücktitel

Für die Buchreihen wird immer ein Rücktitel erstellt.

 Rücktitel

  Position Textblock  
x: 12,45 mm, y: 20,75 mm, Breite 122,6 mm

 Rückentext 
 BundesSans regular 9 pt, ZAB 12 pt

1

2

Die breite Zustimmung zur gleichgeschlechtlichen Ehe ist ein Indikator für die zunehmend 
offeneren Einstellungen gegenüber lesbischen, schwulen und bisexuellen Personen. Zugleich 
finden subtilere Formen der Abwertung nach wie vor Verbreitung. Homosexualität ist noch 
keineswegs so „normal“ und selbstverständlich wie manchmal angenommen. Zu diesem  
Befund kommt eine bundesweite, repräsentative Befragung von rund 2.000 Personen, die 
Prof. Dr. Beate Küpper, Dr. Ulrich Klocke und Lena-Carlotta Hoffmann im Auftrag der An-
tidiskriminierungsstelle des Bundes durchgeführt haben und die Einblick in die Einstellungen 
der Mehrheitsbevölkerung zu lesbischen, schwulen und bisexuellen Menschen gibt. Die Er-
gebnisse der Studie machen deutlich: Die Gesellschaft muss weiter an der Akzeptanz sexuel-
ler Vielfalt arbeiten, will sie ihrem demokratischen und ethischen Anspruch an Gleichwertig-
keit gerecht werden. 

0318G170817bs_2.indd   200 17.08.17   13:36
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Die Hauptüberschriften können variabel in einer der definierten Hausfarben 
gestaltet werden. Der Farbton wird in 100% eingesetzt. Es wird empfohlen 
hierfür die Farbe der Hauptüberschriften der Publikation zu verwenden.

i

Inhaltsverzeichnis

Für die Buchreihen wird immer ein umfangreiches Inhalts
verzeichnis erstellt. Es werden maximal 3 Ebenen aufgeführt.   
Es beginnt, wenn möglich, immer auf der linken Seite.

  Gestaltungselement 90 % 
x: 6,26 mm, y: 10,65 mm

 Headline Inhalt  
  BundesSerif regular 21 pt, Abstand danach 7 mm,  

im Grundlinienraster
 
 Kapitel
 1. Ebene, BundesSerif regular, rot, 12,5 pt, im Grundlinienraster
 2.–4. Ebene, BundesSerif bold, schwarz, 9 pt, im Grundlinienraster 
  Es ist zu beachten, das alle Ebenen leserlich eingezogen  

werden, dies unterstützt ein schnelles erfassen der Ebenen.  
Desweiteren ist ein weißer Abstand vor den Seitenzahlen  
mit einzuhalten.

 Linienstärke 1. Ebene 1 pt, rot
 Linienstärke 2.–4. Ebene 0,5 pt, schwarz

1

2

3

4

5Inhalt

Inhalt

Einleitung     9

1. Hinführung zum Thema   13
 1.1  Zur Geschichte der Abwertung, Diskriminierung  

und Verfolgung homosexueller Personen   13
 1.2  Abwertung und Diskriminierung aus Sicht  

der Betroffenen   17
 1.3  Die Verwendung des Begriffs Homophobie   22
 1.4 Homophobie als soziales Vorurteil   24

2. Methode     27
 2.1 Fragebogen    28
  2.1.1 Auswahl von Items   28
  2.1.2  Randomisierung von Items und der Einsatz  

von Splits   29
  2.1.3  Antwortskalierung und der Umgang mit  

fehlenden Werten   30
  2.1.4 Aufbereitung der Daten   31
  2.1.5 Das Problem der Sozialen Erwünschtheit   32
  2.1.6 Vergleich zwischen verschiedenen Studien   33
 2.2 Die Stichprobe    33
  2.2.1 Stichprobengewinnung   33
  2.2.2 Soziodemografische Beschreibung der Stichprobe  34

3.  Annahmen und Wissen über lesbische,  
schwule und bisexuelle Menschen   38

 3.1  Gesellschaftlicher Hintergrund und existierende  
Forschung    38

 3.2 Erfassung in der aktuellen Umfrage   40
 3.3  Deskriptive Ergebnisse der aktuellen Umfrage   41
 3.4 Zusammenfassung   44

4.  Einstellungen gegenüber lesbischen, schwulen 
und bisexuellen Menschen   45

 4.1  Gesellschaftlicher Hintergrund und existierende  
Forschung    45

 4.2 Erfassung in der aktuellen Umfrage   50

0318G170817bs_2.indd   5 17.08.17   13:35

6 Inhalt6

 4.3  Deskriptive Ergebnisse der aktuellen Umfrage   50
  4.3.1  Affektive Einstellungen gegenüber unterschiedlichen 

sozialen Gruppen   52
  4.3.2  Wahrnehmung von Diskriminierung und Haltung  

zum Diskriminierungsschutz lesbischer, schwuler  
und bisexueller Personen   55

  4.3.3 Unterschiedliche Dimensionen von Homophobie   56
  4.3.4  Legitimation von Aggression und Gewalt gegen  

homo- und bisexuelle Personen   71
  4.3.5 Transphobie   73
 4.4 Zusammenfassung   74

5.  Unterschiede zwischen soziodemografischen  
Subgruppen der Bevölkerung   77
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  5.2.4 Migrationshintergrund   86
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6.  Verhalten gegenüber Lesben, Schwulen  
und Bisexuellen und soziales Umfeld   94

 6.1  Gesellschaftlicher Hintergrund und existierende  
Forschung    94
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 6.3 Ergebnisse der aktuellen Umfrage   96
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  6.3.2 Deskriptive Ergebnisse zum sozialen Umfeld   98
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eigenem Verhalten, Einstellungen und Annahmen   100
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Schriftgrößen

Die Buchreihen werden im Blocksatz gesetzt. Die Überschriften 
werden immer linksbündig gesetzt. Hierbei ist immer das Raster 
zu verwenden. Alle Schriften stehen im Raster, Ausnahmen sind 
gekennzeichnet. 

  Headline 1. Ebene BundesSerif regular 21 pt, ZAB 25 pt, nur erste 
Zeile im Raster, Abstand danach 6 mm, rot

  Headline 2. Ebene BundesSerif bold 15 pt, ZAB 18 pt, nur erste 
Zeile im Raster, Abstand danach 3 mm, braun

  Headline 3. Ebene BundesSans bold 12,5 pt, ZAB 14 pt, nur erste 
Zeile im Raster, Abstand danach 1 mm, dunkelblau

  Headline 4. Ebene BundesSans bold 10,5 pt, ZAB 12 pt, nur erste 
Zeile im Raster, Abstand danach 1 mm, dunkelblau 70 %

  ZÜ bei langen Aufzählungen BundesSans bold 10,5 pt, ZAB 12 pt, 
orange

  Aufzählungen siehe Seite 22, BundesSans regular 10,5 pt, ZAB 12 pt, 
Abstand danach 1 mm, Hervorhebungen BundesSans bold,  
dunkelblau

  Fließtext BundesSerif regular 9 pt, ZAB 12 pt, schwarz

  Pagina BundesSans bold 9 pt, orange
  Kolumnentitel BundesSans bold 9 pt, ZAB 12 pt, dunkelblau 70 %
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  Fußnote BundesSerif regular 7 pt, ZAB 9 pt, ohne Raster schwarz,  
Tabulator: 4 mm (gilt ein Texteinzug), erste Fußnote in Spalte Absatzlinie 
0,3 pt, schwarz, Versatz 0,5 mm, Breite 35,4 mm, steht immer auf der 
Unterkante des Textes, Mindestabstand vor erster Fußnote 4 mm

10
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Tabellen

Die Darstellung von Tabellen spielt bei den Buchreihen eine 
wichtige Rolle. Diese fügen sich in das Layout ein, sodass ein offener 
und leserlicher Charakter entsteht. Die Tabellen befinden sich nicht 
im Grundlinienraster. Alle Tabellen werden in der Farbe dunkelblau 
gesetzt.

  Tabellenhead BundesSans bold 10 pt, ZAB 12 pt, am Grundlinien
raster, Einzug bei Tablulator: 20 mm, Abstand danach 3,5 mm

  Tabellenkopf BundesSans bold 7,5 pt, ZAB 8,5 pt, weiß, Tabellen
zeile mit jeweils 1,5 mm Abstand zum Rand, Hintergrundfarbe 
dunkelblau, Zweite Ebene Hintergrundfarbe dunkelblau 70 %

  Tabelle linke Spalte BundesSans regular 7,5 pt, ZAB 8,5 pt,  
dunkelblau, Tabellenzeile mit jeweils 1,5 mm Abstand zum Rand,

  Tabellen Fließtext BundesSans regular 7,5 pt, ZAB 8,5 pt,  
dunkelblau, Tabellenzeile mit jeweils 1,5 mm Abstand zum Rand, 
außer linker Rand 0 pt

  Tabellen Zahlen BundesSans regular 7,5 pt, ZAB 8,5 pt, dunkelblau, 
Tabellenzeile mit jeweils 1,5 mm Abstand zum Rand, Zahlen 
stehen mittig in der Spalte und werden an Punkt oder Komma 
ausgerichtet

  Tabelleninnenlinien diese werden nur horizontal und vertikal nach 
Bedarf gezogen, Stärke 1,5 pt weiß

  Tabellenendlinie diese werden nur horizontal gezogen,  
Stärke 3 pt dunkelblau 

8   Datenspalten haben bei dieser Publikation 2 abwechelnde Hinter
grundfarben, 1. Spalte dunkelblau 15 %, 2. Spalte dunkelblau 40 %
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  Tabellenfortsetzung BundesSans bold 10 pt, dunkelblau, am Grund
linienraster, Abstand danach 1 Leerzeile, Absatzlinie darüber 6,5 mm, 
Stärke 1,5 pt, Farbe dunkelblau

  Quelle BundesSerif regular Serif 7,5 pt, ZAB 8,5 pt, dunkelblau, Abstand 
nach Tabellenendlinie 3 mm

8
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DIN A5 Publikation – Buchreihe

Grafiken

Bei den Buchreihen werden Grafiken in das Layout eingepasst. 
So entsteht auch hier ein offener und leser licher Charakter. Die 
Standardgrafiken werden in der Farbe dunkelblau gesetzt. 

  Grafikhead BundesSans bold 10 pt, ZAB 12 pt, am Grundlinien
raster, Einzug bei Tablulator: 20 mm, Linie darunter Versatz danach 
5 mm, 3 pt dunkelblau, Spaltenbreite, Endlinie selbe Stärke

  Grafik Schrift Hervorhebung BundesSans regular 9 pt,  
ZAB 10,8 pt, dunkelblau

  Grafikfließ BundesSans regular 7 pt, ZAB 8,4 pt, dunkelblau
  Grafikbegrenzungslinien 0,3 pt schwarz
  Grafikinnenlinien 0,3 pt schwarz 30 %
  Farben Die Farbwahl für Grafiken hat eine bestimmte Reihen folge, 

wenn sehr viele Werte aufgeführt werden: 1. gelb 70 %, 2. gelb 40 %, 
3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. rot 70 %, 6. rot, zwischen den Farben 
sind Linien von 0,3 pt schwarz

  Gibt es Grafiken mit zwei Farbwerten werden diese aus den Farben 
dunkelblau und hellblau erstellt. 

  Zahlen für die Datenbalken, stehen diese in den Datenbalken sind 
sie schwarz oder weiß. Wenn sie neben den Balken stehen, werden 
sie schwarz dargestellt.
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  Legende Hier wird wieder die GrafikfließtextSchrift verwendet.  
Die Farbangaben sind Quadrate von 5,5 px x 5,5 px.

10   Quelle BundesSerif regular Serif 8 pt, ZAB 11 pt, dunkelblau, Abstand 
nach Grafikendlinie 3 mm
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DIN Lang Flyer

Titel

Titel von Publikationen sollten nach Möglichkeit 
immer ein Bildmotiv enthalten – es sei denn, der 
Themenbereich kann nur schwer bebildert werden, 
dann steht eine Variante ohne Bild zur Verfügung. 
 

 Format 105 mm x 210 mm 
 
1  Formatrand 4 mm  

 
2  Bildwortmarke 90%  

 Gestaltungselement 90% 
 
3  Headline 22,5pt, ZAB 25,5pt   

 
4  Subheadline 10pt, ZAB 13pt  

 
5  Farbfläche 1/3 der Formathöhe 

 
6   Position Variante Vollfarbfläche 

Gestaltungselement   
x: 12 mm, y: 79,6 mm 
Headline  
x: 25,3 mm, y: 89 mm

Bildfl äche

Lorem ipsum est 
magnat onsectetuer 
adipiscing elit.
Asperum nus pratem cus dolless itature 

Lorem ipsum est 
magnat onsectetuer 
adipiscing elit.
Asperum nus pratem cus dolless itature 

Variante mit Bild Variante mit Vollfarbfläche

Die Farbfläche kann in jeder der definierten Hausfarben gestaltet werden. 
Der Farbton wird für diese Farbflächen in 100% eingesetzt.
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DIN Lang Flyer

Satzspiegel Innenseiten

Bei Publikationen im Format DIN Lang wird für 
Fließtexte ein einspaltiges Layout verwendet.

Grundlinienraster 
Anfang bei 0 mm   
Einteilung alle: 4,233 mm 
 
Ränder 
Oben: 21,167 mm  
Unten: 15,169 mm 
Innen: 9 mm  
Außen: 10 mm 
 
Satzspiegelbreite 
86 mm  
 
Fußnoten sind nicht vorgesehen. 86 mm

10 mm

43

15,169 mm

9 mm

21,167 mm8,5 mm
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6

Nullam

Aenean massa Cum sociis natoque.

 —  Vehicula leo, at malesuada velit leo quis pede. Donec interdum, 
metus et hendegestas libero turpis vel mi.t, imperdiet a, vene-
natis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium

 —  Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae 
sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit 
amet orci eget eros

 — Nunc egestas, augue at pellentesque laoreet, felis eros 
 vehicula leo, at leo quis pede. Donec interdum bero venenatis
  faucibus. Nullam quisante. Etiam sit amet orci eget eros

Maecenas tempus, tellus

Ferium
Nunc egestas, augue at pellentesque laoreet, felis eros vehicula 
leo, at malesuada velit leo quis pede. Donec interdum, metus et 
hendegestas libero turpis vel mi.

Nulla consequat: 
bero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci 
eget erosVivamus quis mi. Phasellus a est. Phasellus magna. In 
hac habitasse platea dictumst. Curabitur at lacus ac velit ornare 
lobortis. Morbi ac felis. Nunc egestas, augue at pellentesque 
laoreet, felis eros vehicula leo, at malesuada velit leo quis pede.

Aenean vulputate eleifend
Nunc egestas, augue at pellentesque laoreet, felis eros vehicula 
leo, at malesuada velit leo quis pede.

5

Headline 1. Ebene

Headline 2. Ebene 

Headline 3. Ebene 

Fließtext Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. .

Headline 4. Ebene
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, frin-
gilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt.

Ultricies nec

Enim justo, rhoncus ut ×
Quam felis, ultricies

Venenatis vitae, justo

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt.

Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien 
ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet 
orci eget eros Nunc egestas, augue at pellentesque laoreet, felis 
eros vehicula leo, at malesuada velitit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes leo quis pede. Donec interdum, 
metus et hendegestas libero turpis vel mi. u. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.  

DIN Lang Flyer

Schriftgrößen

Die Flyer werden komplett im linksbündigen 
Flattersatz gesetzt. Es ist dabei auf einen ausge
wogenen Umbruch zu achten.

1  Headline 1. Ebene  
 BundesSerif regular 21pt, ZAB 23pt  
 
2  Headline 2. Ebene  

 BundesSerif regular 15pt, ZAB 18pt 
 
3  Headline 3. Ebene  

 BundesSans regular 12,5pt, ZAB 14pt 
 
4  Headline 4. Ebene  

 BundesSans regular 10,5pt, ZAB 12pt 
 
5  Fließtext  

 BundesSerif regular 9pt, ZAB 12pt 
 
6  Tabellen/Box/Pagina 

 BundesSans regular/bold 9pt, ZAB 12pt

1

2

3

4
5

6

6

6



Aktive PDF
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Aktive PDF A4

Titelgestaltung

Die Titelgestaltung entspricht den Vorgaben  
der DIN A4 Publikation von Seite 28.
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Aktive PDF A4

Inhaltsverzeichnis

Bei den Publikationen wird immer ein umfangreiches Inhalts
verzeichnis erstellt. Es werden maximal 4 Ebenen aufgeführt.  
Der Satzspiegel ist hier einzuhalten.

  Gestaltungselement 90 %, nur auf der ersten Seite 
x: 8,75 mm, y: 16 mm

 Headline Inhalt  
  BundesSerif regular 34 pt, Abstand danach 11 mm,  

im Grundlinienraster, rot
 
 Kapitel
 1. Ebene, BundesSerif bold, rot, 12,5 pt, im Grundlinienraster
 2.–4. Ebene, BundesSerif bold, schwarz, 9 pt, im Grundlinienraster  
  Es ist zu beachten, das alle Ebenen leserlich eingezogen  

werden, dies unterstützt ein schnelles Erfassen der Ebenen.  
Desweiteren ist ein weißer Abstand vor den Seitenzahlen  
mit einzuhalten.

 Linienstärke 1. Ebene 1 pt, rot
 Linienstärke 2.–4. Ebene 0,5 pt, schwarz

1

2

3

4

1

2

3 4
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Aktive PDF A4

Satzspiegel Innenseiten

Da die Aktiven PDFs ausschließlich für die Ansicht im Internet 
optimiert sind, wird hier ein einheitlicher Satzspiegel angewendet.

Grundlinienraster  
Anfang bei 0 mm 
Einteilung alle: 5 mm

Ränder
Oben: 25 mm
Unten: 32 mm 
Innen: 22,5 mm
Außen: 22,5 mm

Pagina und Kolumnentitel
Unterkante Schrift: 15 mm, im Satzspiegel

22,5 mm
22,5 mm

15 mm

32 mm

25 mm
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Aktive PDF A4

Schriftgrößen, Tabellen und Grafiken

Die Schriftengrößen, Tabellen sowie Grafikvorgaben entnehmen 
Sie bitte den Vorgaben ab Seite 41 des Styleguides.



Anwendungsbeispiele
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Broschüren und Flyer

Diskriminierung an Schulen 
erkennen und vermeiden

Praxisleitfaden zum Abbau von Diskriminierung in der Schule

Sexuelle Identität am Arbeits
platz: branchenübergreifend 
und im Arbeitsumfeld Schule 
Dokumentation Fachgespräch Berlin, 15. November 2017

24

Bei einem konkreten Vorfall sind Prävention und 
Ermahnung die mildesten Mittel. Sie sind aber 
nur dann geeignet, wenn die Darstellungen der 
belästigten und der belästigenden Person glaub-
haft, aber widersprüchlich sind. Eine Abmahnung 
ist das mildeste Mittel, wenn die sexuelle Belästi-
gung nachweislich stattgefunden hat. Grundsätz-
lich entscheidet aber immer der Einzelfall.

Beispiel aus der Rechtsprechung: 
 
Ein Krankenpflegehelfer wird wegen zweifacher 
sexueller Belästigung fristlos gekündigt. Er hat einer 
Kollegin ein Foto mit pornografischem Inhalt auf 
seinem Handy gezeigt. Eine andere Kollegin wurde 
massiv verbal von ihm belästigt. Die sexuelle Beläs-
tigung der zweiten Kollegin fand außerhalb seiner 
eigenen Arbeitszeit statt. Der Krankenpfleger hatte 
aber alkoholisiert im Dienst angerufen.  
 
Der Belästiger klagt gegen das Urteil. Das Gericht 
entscheidet, dass die fristlose Kündigung unwirksam 
ist. Stattdessen soll der Krankenpfleger fristgemäß 
entlassen werden. Das Gericht begründet die Ent-
scheidung damit, dass der Pfleger die Kolleginnen 
weder körperlich belästigt hat noch deren Vorge-
setzter ist.  
 
Die eigentliche Kündigung ist jedoch rechtens, weil 
der Arbeitgeber von seinen Beschäftigten einen 
angemessenen Alkoholkonsum erwarten kann. 
Beschäftigte müssen also ihren Alkoholkonsum so 
weit im Griff haben, dass er sich nicht negativ bzw. 
belästigend auf Kolleginnen und Kollegen auswirkt.  
 
Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein, 
Urteil v. 04.03.2009 – AZ: 3 Sa 410/08

Maßnahme Bedeutung und Besonderheiten

Prävention Präventionsmaßnahmen sind Schulungen, Betriebsvereinbarungen oder 
Aushänge zum Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.

 —  Prävention gehört zu den allgemeinen Schutzpflichten aller Arbeit-
geber. Sie sollte in jedem Betrieb vorhanden sein.

 —   Zur Prävention gehört auch, im Betrieb an das Verbot sexueller  
Belästigung am Arbeitsplatz zu erinnern. 

Ermahnung Die Ermahnung ist das mildeste Mittel, das sich direkt an die beschuldigte 
Person richtet. Sie ist eine Rüge ohne Kündigungsandrohung.

 —  Rügen sind dann sinnvoll, wenn die beschuldigte Person sich zwei-
deutig verhalten hat. Das heißt: Wenn ein bestimmtes Verhalten 
tatsächlich nicht gewollt war, aber als sexuelle Belästigung gewertet 
werden kann (z. B. Komplimente, die nicht anzüglich, aber uner-
wünscht sind).

 —  Sie ist auch eine Erinnerung daran, dass sexuelle Belästigung im  
Betrieb nicht geduldet wird. 
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Maßnahme Bedeutung und Besonderheiten

Abmahnung Eine Abmahnung beanstandet die sexuelle Belästigung. Sie berechtigt zu 
einer Kündigung, wenn es ein weiteres Mal zu einer sexuellen Belästigung 
kommt.

 —  Eine Abmahnung ist das mildeste Mittel, wenn die sexuelle Belästi-
gung nachweislich stattgefunden hat.

 —  Sie ist dann angemessen, wenn die beschuldigte Person nicht damit 
rechnen musste, dass ihr Verhalten mit einer Kündigung sanktioniert 
werden kann. Das ist vor allem der Fall, wenn noch keine Präventi-
onsmaßnahmen oder Hinweise erfolgt sind. 

 —  In bestimmten Fällen kann eine Abmahnung ausreichen, obwohl es 
sich um eine mittelschwere sexuelle Belästigung handelt. Eine Ab-
mahnung kann auch angemessen sein, wenn es sich um eine mittel-
schwere Form (keine körperlichen Übergriffe) sexueller Belästigung 
handelt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Vorfälle ernsthaft bereut 
werden und eine Entschuldigung vorliegt. Weiterhin muss es sich um 
ein einmaliges Fehlverhalten handeln und davon auszugehen sein, 
dass es nicht zu weiteren Vorfällen kommt. 

Versetzung Bei einer Versetzung werden Beschäftigte, die sexuelle Belästigung ausgeübt 
haben, an einem anderen Ort bzw. in einer anderen Abteilung eingesetzt.

 —  Versetzungen sind geeignet, wenn eine Abmahnung zu milde ist, aber 
eine Kündigung zu hart erscheint. Das heißt: Ein langjähriges Arbeits-
verhältnis oder besondere soziale Verantwortung gegenüber der be-
schuldigten Person sprechen dafür, von einer Kündigung abzusehen, 
auch wenn diese grundsätzlich gerechtfertigt wäre. Die Versetzung 
sichert dann trotzdem den künftigen Schutz der belästigten Person.

Kündigung Die Kündigung beendet das Arbeitsverhältnis.

 —  Eine Kündigung ist auszusprechen, wenn es um schwere Fälle sexuel-
ler Belästigung geht, insbesondere körperliche Übergriffe, Nötigung 
und Beleidigung. 

 —  Eine Kündigung ist außerdem bei wiederholter sexueller Belästigung 
ein geeignetes Mittel.

 —  Kündigungen sind auch bei mittelschweren Vorfällen angemessen, 
wenn die belästigende Person wusste, dass der Arbeitgeber sexuelle 
Belästigung nicht toleriert. Das ist der Fall, wenn der Arbeitgeber 
durch Hinweise oder Schulungen deutlich gemacht hat, dass sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz nicht akzeptiert wird.

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Rechte, Pflichten und Handlungsstrategien10

 
Abbildung 3: Sexuelle Belästigung – wer wird belästigt,  
wer ist besonders gefährdet? 

2.2. Wer belästigt?
Sexuelle Belästigung von Frauen geht überwie-
gend von Männern aus. Aus der erwähnten 
Umfrage der Antidiskriminierungsstelle geht 
hervor, dass 81 Prozent der sexuellen Belästigung 
von Frauen durch Männer verübt wurde.21 Das 
bestätigt auch die bereits genannte Untersuchung 
deutscher Gerichtsentscheidungen zu sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz. Dort gab es keinen 

einzigen Fall, in dem eine Frau belästigt hat.22  
Trotzdem belästigen nicht nur Männer. Belästi-
gungen, bei denen Frauen Täterinnen sind, kom-
men durchaus vor.23 Auch Gruppenkonstellatio-
nen sind denkbar. Sexuelle Belästigung kann von 
einer Gruppe ausgehen und nur Einzelne betref-
fen. Umgekehrt kann auch eine einzelne Person 
mehrere Menschen gleichzeitig belästigen.

Mehrfachdiskriminierung und sexuelle Belästigung

Beispiel 1: Behinderung

Oft wird ausgenutzt, dass Menschen mit Behinde-
rungen eine geringe Fähigkeit zur Gegenwehr haben 
oder ihnen diese unterstellt wird.17 Frauen mit Behin-
derung sind dabei in besonderem Maße von sexueller 
Belästigung betroffen. Eine Studie des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
aus dem Jahr 2012 hat gezeigt, dass zwischen 68 und 
87 Prozent (abhängig von der Art der Behinderung) 
der befragten Frauen mit Behinderung schon einmal 
sexuelle Beläs tigung erlebt haben.18 13 – 39 Prozent 
(abhängig von der Art der Behinderung) der Befrag-
ten gaben an, bereits am Arbeitsplatz sexuell beläs-
tigt worden zu sein.19 Menschen mit Behinderung 
arbeiten außerdem häufig in unsicheren Arbeitsver-
hältnissen. Dazu kommt, dass Beratungs- und  

Schutzangebote häufig nicht barrierefrei sind und 
viele sie nicht nutzen können. 

Beispiel 2: Ethnische Herkunft

Auch von Menschen mit Migrationshintergrund wird 
oft vermutet, dass diese eine geringere Fähigkeit 
zur Gegenwehr haben. Tatsächlich stellen auch hier 
verschiedene Studien eine überdurchschnittliche 
Betroffenheit von sexualisierter Gewalt und sexueller 
Belästigung fest.20 Häufig befinden sich Menschen 
mit Migrationshintergrund in prekären  
Arbeitssituationen. Das kann auch sie – trotz feh-
lender detaillierter wissenschaftlicher Untersuchun-
gen – in besonderem Maße zu Opfern von sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz machen. 

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Zahlen und Fakten

Maßgeblicher Faktor

Verstärkende Faktoren

Behinderung

Ausbildung

Junges Alter
Geschlecht 
(insbeson-

dere Frauen/ 
Trans*)

Homo- und 
Bisexualität

Männer- 
dominierte 

Branche

Migrations- 
hintergrund
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3. Sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz: Ursachen und 
Folgen

3.1. Was sind die Ursachen von sexueller Belästigung 
am Arbeitsplatz?
Sexuelle Belästigung hat in erster Linie nichts mit 
Kontaktanbahnung oder Sexualität zu tun. Sie 
hat auch nichts mit der subjektiven Attraktivität 
einer belästigten Person zu tun. Im Arbeitskon-
text steht sie in der Regel im Zusammenhang mit 
Machtausübung und Hierarchien.24 Vor allem 
zwei Ursachen bzw. Absichten können dabei un-
terschieden werden: 

Einerseits werden hierarchische Arbeitsbeziehun-
gen ausgenutzt, um sexuell zu belästigen und die 
eigene Macht zu demonstrieren. Bereits beste-
hende Ungleichheiten werden dadurch gefestigt. 
Sexuelle Belästigung ist aber oft auch ein Mittel, 
mit dem z. B. Konkurrenz ausgeschaltet oder die 
Autorität einer vorgesetzten Person untergraben 
werden soll. 

!  Sexuelle Belästigung hat nichts mit 
Kontaktanbahnung, Sex oder der Attraktivität 
einer Person zu tun.

!  Durch sexuelle Belästigung wird Macht 
demonstriert, Konkurrenz ausgeübt oder 
Respektlosigkeit zum Ausdruck gebracht.

3.2. Schuldumkehr
Sexuelle Belästigung wird im Job oft nicht als 
solche erkannt. An viele diskriminierende Verhal-
tensweisen, Begriffe oder Bemerkungen hat man 
sich im Alltag offenbar gewöhnt. Im Zusammen-

hang mit sexueller Belästigung kommt es deshalb 
immer wieder zu einer sogenannten Schuldum-
kehr. Das bedeutet, die belästigte Person wird 
beschuldigt, etwas missverstanden zu haben oder 

Beispiele aus der Rechtsprechung:  
Sexuelle Belästigung als … 
 
Machtdemonstration

 —  Der Vorstandsvorsitzende belästigt die  
befristet Beschäftigte.25

 —  Der Ausbildungsleiter belästigt die Auszu-
bildenden.26

 — Der Aufsichtsrat belästigt die Managerin.27

 — Der Angestellte belästigt die Praktikantin.28 

 
Konkurrenz/Respektlosigkeit

 —  Der Arbeitskollege erzählt einen sexistischen 
Witz, der Vergewaltigung verharmlost. 

 —  Der Angestellte fordert eine Kollegin auf, 
einen Minirock zu tragen.29 

 —  Der Bauarbeiter drängt die Bauleiterin 
gewaltsam in eine Ecke und fasst ihr an die 
Brust.30

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Ursachen und Folgen

Die 
Anti-Diskrimi nierungs-Stelle 
des Bundes

Das ist unsere Telefon-Nummer:
030 – 18 55 51 865
Unter dieser Telefon-Nummer erreichen 
Sie uns von Montag bis Freitag.
Immer ab 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr.
Und ab 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr. 

Sie können uns auch eine E-Mail 
schreiben: poststelle@ads.bund.de

Sie können auch zu uns kommen.
Dafür brauchen Sie einen Termin. 
Das ist unsere Adresse:
Anti-Diskriminierungs-Stelle des Bundes
Kapelle-Ufer 2
10117 Berlin

Das ist unsere Internet-Seite:
www.antidiskriminierungsstelle.de 

Dieses Falt-Blatt wurde im November 2010 
das erste Mal in schwerer Sprache gemacht.
Das ist das erste Falt-Blatt über uns in Leichter 
Sprache. Das Falt-Blatt wurde 2016 
von Schriftgut in Leichter Sprache 
geschrieben. Es wurde im Juli 2016 
gedruckt.

Es ist von der Anti-Diskriminierungs-Stelle des Bundes.
Gestaltet von: www.avitamin.de
Druck: Silber Druck, Niestetal
Bilder: © Lebenshilfe für Menschen mit 
geistiger Behinderung Bremen e. V., 
Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013

Wir geben regelmäßig anderen Büros Aufträge. 
Dort arbeiten Menschen, die viel über 
Benachteiligung wissen.
Sie schreiben Berichte.
Darin steht:
Diese Nachteile gibt es.
So geht es diesen Menschen.

Diese Berichte gibt es auf dieser Internet-Seite:
www.antidiskriminierungsstelle.de

Die 3. Aufgabe ist die Öffentlichkeits-Arbeit

Wir machen Benachteiligungen bekannt.  

Denn viele Menschen wissen nicht:
Das ist Diskriminierung.
So wehre ich mich dagegen.
Wir sagen ihnen:
Da finden Sie Hilfe.

Das wollen wir:
Alle Menschen sollen gleich behandelt werden.
Alle Menschen sollen ihre Rechte kennen. 
Und sich besser gegen Nachteile wehren können. 

Deshalb machen wir viele Veranstaltungen. 
Und wir informieren über das Allgemeine 
Gleich-Behandlungs-Gesetz.

Alle sollen das Gesetz gut kennen.
In dem Gesetz steht: 
Das ist Ihr Recht. 
So müssen andere Sie behandeln.

Sprache. Das Falt-Blatt wurde 2016 

geschrieben. Es wurde im Juli 2016 

0283fl170301mh.indd   1-3 01.03.17   16:39

Diese Publikation ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes; sie wird kostenlos 
abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt.

Herausgeberin:
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
11018 Berlin
www.antidiskriminierungsstelle.de

Kontakt:
Beratung
Hotline: 030 18555-1865  
(Mo. bis Fr., 9–12 Uhr und 13–15 Uhr)

E-Mail: beratung@ads.bund.de
Fax: 030 18555-41865

Besuchszeiten nach Vereinbarung

Zentrale: 030 18555-1855
E-Mail: poststelle@ads.bund.de

Gestaltung: www.avitamin.de 

Fotos: Titelbild: © DDRockstar - Fotolia.com

Druck: Silber Druck oHG, Niestetal

Stand: Juli 2016, 7. Auflage

Wo finden Sie Hilfe?

Interne Ansprechpartner sind die betriebliche Beschwer-
destelle, Gleichstellungsbeauftragte sowie der Betriebs- 
oder Personalrat. In jedem Fall können Sie mit uns Kon-
takt aufnehmen. Wir helfen gern! Unsere Beraterinnen 
und Berater informieren Sie kostenlos über Ihre Rechte 
und Ansprüche und vermitteln Sie bei Bedarf auch an 
weitere geeignete Beratungsstellen.

Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

Telefonische Beratung: 030 18555-1865  
(Mo. bis Fr. 9–12, 13–15 Uhr) 
Per E-Mail: beratung@ads.bund.de

Auch andere Stellen bieten Hilfe.  
Unter www.antidiskriminierungsstelle.de/ 
Beratungsstellen finden Sie eine Umkreissuche  
für qualifizierte Beratung vor Ort. 

Rund um die Uhr können Sie das Hilfetelefon Gewalt gegen 
Frauen erreichen: 08000 116016, www.hilfetelefon.de.

Ausführliche Informationen 
zum Thema finden Sie in 
unserem Leitfaden „Was tun 
bei sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz? Leitfaden für 
Beschäftigte, Arbeitgeber und 
Betriebsräte“.
 
Den Leitfaden finden Sie auf 
unserer Webseite. Dort können 
Sie die Broschüre über unseren 

Onlineshop auch als Druck exemplar bestellen.

Grenzen setzen 
Was tun bei sexueller Belästigung  
am Arbeitsplatz?

0291fl160728bs.indd   5-1 29.07.16   09:34

A4 Broschüren

FlyerA5 Buchreihe

A4 Broschüren – Innen
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Veranstaltungen
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Illustrationen und Bilder 
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Vorbemerkung

Das Repertoire der Bildsprache der Antidiskriminierungsstelle 
umfasst vielfältige Möglichkeiten für den Einsatz von Bildern 
und Grafiken. Das folgende Kapitel benennt Kriterien für deren 
stilistische Ausrichtung, Auswahl, Bearbeitung und Beschaffung. 
Folgende Ziele stehen hierbei im Fokus:  
 
1. Wiedererkennbarkeit 
Durch die Verwendung einer konsequenten Sprache und durch den 
wiederholenden Einsatz bestimmter Elemente wiedererkennbar 
sein. 
 
2. Starke Bilder 
Durch starke Fotografien und Grafiken visuell ansprechend sein und 
Inhalte verständlich und eindrücklich kommunizieren.

3. Darstellung von Vielfalt 
Zielgruppen diversitätssensibel und barrierefrei adressieren.
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Wiedererkennbarkeit 
 Das Gestaltungselement (im Folgenden »Schwarmelement«)  
ist ein wichtiges Wiedererkennungsmerkmal der  
Antidiskriminierungsstelle. Es findet in reduzierter Form als  
farbiger Balken zur Kennzeichnung von Bildern in  
verschiedenen Medien Anwendung.

Website

Instagram

Facebook

A4 Broschüren – Innen
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Barrierefreiheit 
 Wenn Texte auf Bildern positioniert werden, benötigen  
diese einen homogenen Untergrund, um den Kriterien der  
Barrierefreiheit zu entsprechen. Dies wird durch den  
Einsatz farbiger Verläufe aus dem Spektrum der Corporate  
Design Farben erreicht. Je nach Motiv werden die Verläufe  
eingesetzt, um Bilder partiell abzudunkeln, aufzuhellen, 
farblich hervorzuheben oder den Untergrund zu verein 
heitlichen. 
 
Bei rein grafischen und textlichen Anwendungen  
werden ausschließlich Farbkombinationen verwendet,  
die den Kriterien für Barrierefreiheit  entsprechen.  
 
Diese können im Detail für verschiedene Motive und  
einzelne Bildbereiche mit dem kostenlosen OnlineTool  
»Colour Contrast Analyser« ermittelt werden.

  

Zur Prüfung der Kontrastverhältnisse eignet sich das Online-Tool »Colour 
Contrast Analyser« unter https://www.tpgi.com/color-contrast-checker/.

i

Instagram-Kachel

Website

19.06.2020

Fragen und Antworten zu 
Diskrimierung in Zeiten von 

Corona
Seit Beginn der Corona-Krise hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes mehr 

als 300 Beratungsanfragen zu Diskriminierung in Zusammenhang mit Covid-19 

erhalten. 

Lesbian  
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Bildstile

Ikonizitätsstufen 
 
Die Bildsprache umfasst Komponenten verschiedener  
Abstraktionsgrade. Die Reduktion auf dieses Spektrum an  
Darstellungsweisen trägt zur Wiedererkennbarkeit der 
Antidiskriminierungsstelle über verschiedene Medien  
hinweg bei. Die verschiedenen Arten der Darstellung eignen sich  
für diverse Zwecke: 
 
  Fotografien sind universell einsetzbar und für alle Medien  

gleichermaßen geeignet.

  Illustrationen eignen sich, um Themen detailliert zu  
veranschaulichen und für eine breite Öffentlichkeit zugänglich  
zu machen. Viele Beispiele für diesen Stil finden sich z. B. in  
den Jahresberichten 2019 und 2020.

  Piktogramme wirken ernsthafter als Illustrationen und sind  
sehr klar in der Aussage. Sie eignen sich in starker Farbigkeit  
für die Ansprache einer breiten Öffentlichkeit, lassen sich  
in reduzierter Form aber auch gut für die Kommunikation  
wissenschaftlicher Inhalte verwenden.  

1

2

3

Lorem ipsum

Foto: iStock.com/stock-eye
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Piktogramme

Richtlinien zur Gestaltung

Piktogramme haben zeichenhaften Charakter. Sie verkörpern den  
Anspruch, auf das Wesentliche reduziert, unabhängig von  
Bildungsstand und kulturellem Hintergrund verstanden werden  
zu können. Ihnen wohnt eine Sachlichkeit inne, die sie von  
der organischen Formensprache und detaillierten Ausgestaltung  
illustrativer Darstellungen unterscheidet. 
 
Ihre Darstellung erfolgt linear. Die Outlines sind in den Corporate  
Design Farben bei 100 % ohne Aufrasterung gestaltet. Hinzu kommen Flächen,  
die in den Abstufungen 100 %, 70 %, 40 % oder 15 %  der Corporate  
Design Farben angelegt werden. Bei der Darstellung von Menschen können  
verschiedene Hautfarben und Kleidungsstücke auf diese Weise gezeigt werden. 
Zur Individualisierung von Personen werden möglichst diverse Körperformen,  
Frisuren, Kopfbedeckungen und Bekleidungen gewählt.  Auch die Körper 
haltungen (Stellung der Füße, Gestik, Neigung des Kopfes) variieren, um den  
Eindruck von Bewegtheit und Vielfalt zu erzeugen.

Antidiskrimierungsstelle.de
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Fotografie

Richtlinien zur Gestaltung

Diskriminierung ist in der Gesellschaft gegenwärtig und  
ein reales Problem. Daher wird ein zeitgemäßer, moderner und  
realistischer Bildstil verwendet. Zu vermeiden sind gestellt  
wirkende Bilder sowie Aufnahmen, bei denen es sich offensichtlich  
um Stockfotografien handelt. Bilder sollten authentisch und  
reportagehaft sein.

Licht

Fotografien muten natürlich an und werden bei Tageslicht  
oder mit neutralem Blitzlicht erstellt. Stimmungsvolle Tages  
oder Gegenlichtsituationen sind erwünscht. 
 
Porträtfotografien werden bei Tageslicht mit längeren Brennweiten  
aufgenommen. So werden Umgebungen angedeutet und ein  
interessantes Spiel mit Schärfe/Unschärfe entsteht, während der  
Fokus auf den gezeigten Personen liegt.

Foto:iStock.com/yongyuan
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Fotografie

Studio

Studioaufnahmen werden ebenfalls reduziert und  
minimalistisch anmutend mit neutraler weicher Beleuchtung  
produziert. Verschieden farbige Hintergründe sind möglich.

Zu vermeiden ist eine werbeartige Anmutung, wie sie durch  
farbige Beleuchtung, hartes Licht und starke Nachbearbeitung  
der Farbigkeit und Schärfe entsteht. Kampagnenbezogen sind  
jedoch Abweichungen möglich, wenn diese ein bestimmtes  
Kommunikationsziel verfolgen.

Foto: iStock.com/alvarez
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Fotografie

Motivauswahl

Bei der Auswahl von Bildmotiven ist eine hochwertige  
Bildgestaltung wichtig. Spannungsreiche Kompositionen,  
interessante Bildausschnitte oder unerwartete Motive und  
Metaphern zur Bebilderung eines Themas generieren  
Aufmerksamkeit. Erwartbare, vielfach gesehene oder  
klischeebehaftete Motive zu Themen (z. B. Regenbogenflagge)  
sind sparsam zu verwenden. 

Beispiel: Alternative Motive zur Abbildung von Vielfalt.

Foto: zettberlin / photocase.de

Foto: eskemar / photocase.de

Foto: time. / photocase.de
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Fotografie

Motivauswahl

Aus Gründen der Barrierefreiheit ist es wichtig, eindeutige  
und verständliche Bildmotive zu wählen. In Ergänzung mit  
einer eindeutigen Überschrift sind jedoch auch Motive möglich,  
die nicht sofort auf der Hand liegen oder die Themen subtil 
und abstrakt bebildern.

Beispiel: Indirekte Bebilderung von Familie.

Foto: zettberlin / photocase.de

Foto: krockenmitte / photocase.de
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Fotografie

Motivauswahl

Diskriminierungsorte eignen sich vielfach zur Bebilderung  
von Themen. Sie wecken bei den Betrachter*innen, die  
selbst oftmals Nutzer*innen dieser Orte sind, Empathie. Auch  
wenn die Orte als Sujet erst einmal nicht außergewöhnlich  
sind – durch eine besondere Perspektive oder spannungsreiche  
Bildausschnitte werden auch diese Bilder zum Blickfang.  
Auch eignen sich Aufnahmen von ortsspezifischen Details,  
um auf bestimmte Settings zu verweisen.

  Beispiel: Motiv zum Thema »Diskriminierung bei  
der Wohnungssuche« mit interessantem Bildausschnitt.

  Beispiel: Motiv zum Thema »Diskrimierung in  
Behörden« oder »Bewerbungsverfahren« mit Verweis auf  
die Vielfalt der Bewerber*innen.

1

2

Foto: time. / photocase.de

Foto: iStock.com/evergreentree
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2
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Fotografie

Qualität

Für eine zeitgemäße Bildwirkung und die Barrierefreiheit  
ist es essenziell, Aufnahmen in ausreichender Auflösung  
zu verwenden. Der Einsatz verpixelter Bilder ist zu vermeiden. 
 
Auflösungen: 
· Mindestens 300 dpi bei Formaten, die gedruckt werden 
· Mindestens 72 dpi bei digitalen Formaten

   Beispiel: Ausreichend aufgelöstes Bild, bei dem keine Pixel  
erkennbar sind.

   Beispiel: Ungenügend aufgelöstes Bild, bei dem das Bildmotiv 
aufgerastert wird.

1

2

1

2
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Fotografie

Darstellung von Vielfalt

Bilder prägen die Haltung und das Verhalten von Menschen bei  
der Gestaltung ihrer Wirklichkeit. Daher transportieren Bilder in den  
Medien der Antidiskriminierungsstelle grundsätzlich eine positive  
Haltung und zeigen die Gesellschaft, wie sie wünschenswert wäre. 
Die Auswahl von Motiven erfordert bei dieser Haltung eine große  
Sensibilität, um Beschönigung zu vermeiden. In manchen Fällen ist  
es notwendig, Diskrimierung zu zeigen oder bewusst Kategorien  
abzubilden, um darüber sprechen und Themen bebildern zu können.

Insgesamt entsteht eine vielfältige Darstellung durch die Gesamtheit  
aller Medien und Bilder. Nicht jedes Bild muss alle Kriterien an  
Vielfalt erfüllen. Es ist jedoch wichtig, Vielfalt nicht nur zu zeigen, wenn  
über entsprechende Themen kommuniziert wird. Es sollten z.B.  
wann immer möglich auch z.B. People of Colour oder Menschen mit  
Handicap oder ebenso viele Frauen wie Männer gezeigt werden. 
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Fotografie

Vielfältige Sujets – Menschen

Menschen sind ein wichtiges Sujet der Antidiskrimierungsstelle.  
Sie werden würdevoll und als wertvoller Teil einer vielfältigen  
Gesellschaft gezeigt. Die Bildsprache steuert bewusst gegen  
bestehende Rollenbilder und Stereotype und wählt Bildmotive  
dementsprechend aus.  
 
Parameter, die die Wirkung von Menschen in Bildern beeinflussen,  
sind vielfältig:

Perspektive  
Personen, die leicht von unten oder auf Augenhöhe  
fotografiert werden, wirken ebenbürtig. 

Größe 
Personen wirken umso größer, je mehr Bildfläche sie  
einnehmen. Auch eine stehende, selbstbewusste Körperhaltung  
kann bewusst für Menschen gewählt werden, die  
unterrepräsentiert sind. 

Tätigkeit  
Ob Personen im Bild aktiv oder passiv sind, spielt  
eine wichtige Rolle. Wenn sie sprechen, gestikulieren,  
angeschaut werden, wirken sie aktiv. Wenn sie zuhören,  
zuschauen, weniger Bildfläche einnehmen, wirken sie passiv.

Foto: iStock.com/TommL
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Fotografie

Vielfältige Sujets – Menschen

Einige Hinweise zu verschiedenen Gruppen:  
 
Frauen 
sind in Bildern oft unterrepräsentiert und werden eher defensiv,  
bei stereotypischen Frauentätigkeiten oder auf Äußerlichkeiten  
reduziert gezeigt. Daher werden Frauen in Führungssituationen  
oder positionen abgebildet, als Sprechende, Lehrende,  
Berufstätige, Starke, Sportliche.

Männer 
werden in bestehenden Bildsprachen häufig in typischen  
Führungsrollen oder im Zusammenhang mit komplexen 
technischen Tätigkeiten gezeigt. Es ist daher wichtig, auch  
Männer zu zeigen, die z. B. sichtbar ihre Vaterrolle wahrnehmen,  
Hausarbeit erledigen, zuhören, auch wenn dies gerade  
inhaltlich nicht explizit thematisiert wird.

Familien 
Oft werden Familien mit ein bis drei Kindern gezeigt, die ein  
heterosexuelles, wohlhabendes Bild vermitteln. Es ist  
wünschenswert bewusst andere Familienkonstellationen zu  
zeigen, wenn über »Familie« im Allgemeinen gesprochen wird.

Foto: Edyta Pawlowska / photocase.de
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Fotografie

Menschen mit Handicap 
Menschen, die mit einer Behinderung oder chronischen  
Krankheit leben, werden immer auf Augenhöhe gezeigt.  
Es ist zu vermeiden, sie bildnerisch in mitleiderregenden Rollen  
oder auf ihre Hilfsmittel reduziert zu zeigen. Die Darstellung  
bei aktiven sportlichen Tätigkeiten und in ganz alltäglichen  
Umfeldern löst sie aus der »schwachen Rolle«. Es ist wichtig, eine  
große Vielfalt an Handicaps zu berücksichtigen. 

Senior*innen 
Ähnliches gilt für ältere Menschen. Je nach Thema werden auch  
für die Darstellung von Senior*innen würdevolle, starke Darstellungen  
präferiert und Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, Gelassenheit  
kommuniziert.

People of Color, Muslim*innen etc. 
Bei der Darstellung von Menschen mit Migrationshintergrund  
fällt in verschiedenen Kontexten auf, dass sie häufig in  
defensiven Positionen, hilfs oder erklärungsbedürftig gezeigt  
werden. Außerdem findet zum Beispiel bei Muslim*innen  
oftmals eine Reduktion auf Religionszugehörigkeit statt. People  
of Color werden häufig in Zusammenhang mit sportlichen  
Aktivitäten und Körperlichkeit gezeigt. Daher wird bei der  
Auswahl oder Erstellung von Abbildungen dieser Personen 
gruppen bewusst darauf geachtet, mit der Motivwahl gegen  
diese und weitere Klischees zu arbeiten.

Foto: iStock.com/Vesnaandjic
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Fotografie

Diskriminierungsmerkmale

Detailaufnahmen 
Sollen konkrete Fälle von Diskriminierung gezeigt werden,  
eignen sich Detailaufnahmen, um Viktimisierung zu vermeiden.  
Finden sich keine passenden Bildmotive, kann auch auf den  
Einsatz von Grafiken zurückgegriffen werden.

Gruppierungen 
Werden Personen in Zusammenhang mit Diskriminierungs 
merkmalen gezeigt, können sie in Gruppierungen als Teil der  
Gesellschaft gezeigt werden. Wenn sie dabei nicht in der  
Unterzahl sind, kann dies ihre Position stärken. Außerdem  
sollten sie nicht abseits stehen. Bei der Fotografie von  
Veranstaltungen sollte darauf geachtet werden, Rollstuhl 
fahrer*innen nicht am Rand, sondern als Teil des  
Publikums zu zeigen.

  

Beispiel: Bebilderung eines schwulen Paares. 

Foto: iStock.com/william87
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Fotografie

Fotograf*innen beauftragen

Neues Bildmaterial kann bei Fotograf*innen beauftragt oder über Stock 
datenbanken eingekauft werden. Die Beauftragung von Fotograf*innen ist 
aufwendiger und unter Umständen kostenintensiver, dafür entstehen hier  
oft authentischere Bilder, die exklusiv für die Antidiskriminierungsstelle  
verwendet werden.  
 
Bei der Beauftragung von Fotograf*innen ist es wichtig, diese entsprechend zu 
briefen und auf diversitätssensible Aspekte bei der Bilderstellung hinzuweisen. 
Bei beauftragten Fotoshootings kann genau sichergestellt werden, wer abgebildet 
wird und welche Zuschreibungen der Realität entsprechend gemacht werden 
können.  
 
Zum Briefing von Fotograf*innen eignet sich die folgende Beschreibung des 
Bildstils:

∙ natürlich 
∙ authentisch 
∙ reportagehaft 
∙ diversitätssensibel 
∙ Außenraum: natürliches Licht, weiche Aufhellung 
∙ Studio: Weiches neutrales Licht, keine farbige Beleuchtung 
∙ Reduzierte Nachbearbeitung, keine unnatürliche Nachschärfung 
∙ Bildübergabe als hochauflösende Daten (.jpg oder .tiff)
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Fotografie

Bilddatenbanken

Bilddatenbanken bieten einen umfangreichen Fundus und die 
Möglichkeit, über Schlagworte sehr zielgenau nach Bildern 
zu suchen und nach Details zu filtern. Die Bilder sind schnell 
verfügbar, obwohl die Suche sehr sorgfältig erfolgen muss, da die 
Ergebnislisten oft voll von klischeebehafteten oder unpersönlich 
wirkenden Bildern sind. Bei der Auswahl können die zuvor 
genannten Kriterien helfen und es ist generell bei allen genannten 
Stockdatenbanken möglich, gute und hochwertige Bilder zu finden. 
Wichtig ist besonders auf den Kontext von Bildern zu achten, um 
in Headlines keine Kontextualisierung vorzunehmen, die nicht der 
Realität entspricht. 

Eine kommentierte Übersicht verschiedener Bilddatenbanken: 
 
plainpicture 
Hamburger Fotoagentur, enthält viele Bilder professioneller 
Fotografen. Die Suchergebnisse liefern wenig klischeebehaftete 
Suchergebnisse und viele Motive sind in Deutschland 
aufgenommen. Die Preise für die Lizenzierung befinden sich im 
höheren Segment. 
 
 
 
 

getti images 
Hohe Qualität, professionelle Fotografen, höheres 
Preissegment. Schöne, themenspezifische Kollektionen zum 
Thema »Alter« oder»Menschen mit Behinderung«. 
 
Photocase 
Mitunter ausgefallene, überraschende, wenig 
klischeebehaftete Motive. Sehr stimmungsvolle Aufnahmen. 
Filterfunktion für Bilder, die in politischem Kontext genutzt 
werden dürfen. Günstiges Preissegment. 
 
istockphoto 
Sehr günstige Motive. Vorsicht bei der Auswahl, da die Bilder 
oft werbemäßig anmuten und Klischees bedienen. Die Suche 
ist auf Deutsch möglich und kann stark verfeinert werden. 
 
shutterstock 
Sehr günstige Motive. Suche auf Deutsch möglich. 
 
gesellschaftsbilder.de 
Datenbank für klischeefreie Bilder, um die Vielfalt der 
Gesellschaft abzubilden. Mit vielen Persönlichkeiten und 
nach verschiedenen Diversitätsmerkmalen filterbar. Bietet 
für redaktionelle Zwecke auch viele kostenfreie Bilder an.
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Social Media

Kennzeichnung

Farbige Balken kennzeichnen alle Beiträge, die auf den SocialMedia 
Kanälen veröffentlicht werden. Die Farbigkeit sollte entweder an  
die Farbigkeit von Bildern und Farbflächen angelehnt werden oder  
aber bewusst dazu im Komplementärkontrast stehen. Jede Kachel  
erhält am unteren Bildrand die Kennung »Antidiskrimierungsstelle.de«
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»Das Diskriminierungsverbot im 
Grundgesetz muss auch den 
Schutz der sexuellen Identität 
sichtbar zum Ausdruck bringen. 
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neten des Deutschen Bundestages, 
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den Artikel 3 Abs. 3 GG zu 
ergänzen.«
Bernhard Franke, kommissarischer Leiter 
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Die Würdes des Menschen ist 
unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpfl ichtung 
aller staatlichen Gewalt.
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Social Media

Kennzeichnung

Auch die FacebookBeiträge inklusive dem Headerbild 
werden durch einen farbigen Balken gekennzeichnet.  

Beispiel: Facebook-Headerbild, das eine diverse Gesellschaft zeigt. 
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Social Media

Elementspektrum

Das Spektrum der Elemente, die in den SocialMediaKanälen 
Verwendung finden: 

   Bildelement

   Bild-Text-Element mit farbigem Verlauf

   Bild-Text-Element Schwarz-Weiß mit farbigem Verlauf

   Grafik-Element

   Text-Element 
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Social Media

Richtlinien zur Gestaltung 
 
Weniger ist mehr: Farbbilder oder Flächen wirken stärker, wenn 
sie neben farblich reduzierten Beiträgen stehen und nicht alle 
Elemente gleich auffällig gestaltet sind. Daher kann sich z. B. der 
vereinzelte Einsatz von SchwarzWeißFotos positiv auswirken. 
Komplexe Bildmotive mit zusätzlichem Text, die überfrachtet 
wirken, können als Serien angelegt werden. Besonders stark 
wirken bei Instagram Beiträge, bei denen drei Kacheln zu einem 
Thema in einer Reihe stehen.

Beispiel: Tag der… 
Bebildert Themen mit Fotografien, Grafiken und Farbflächen.  
Auch eignen sich Illustrationen oder Piktogramme für die  
Darstellungen von Inhalten. Verläufe können zur bewussten  
Hervorhebung von Fotografien oder zur Erstellung  
von barrierefreien Untergründen genutzt werden. 

Diskrimierung 
bekämpfen
Vielfalt feiern
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Social Media

Richtlinien zur Gestaltung

 Beispiel: Feierlichkeiten 
Feierlichkeiten werden eher abstrakt bebildert, während  
die klassischen Stockfotografien zu diesen Themen vermieden 
werden. Die lineare Sprache der Icons und Piktogramme eignet 
sich darüber hinaus, um grafische Umsetzungen bestimmter 
Motive zu erstellen.
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Social Media

Richtlinien zur Gestaltung

   Beispiel: Der aktuelle Fall 
»Der aktuelle Fall« wird themenspezifisch mit der  
Piktogrammsprache bebildert und farblich immer neu  
ausgestaltet. Der Einsatz anderer grafischer Stile ist  
für diesen Beitragstyp zu vermeiden. Die mitgelieferten  
Templates enthalten die Beschriftung »Der aktuelle  
Fall«, deren Größe nicht verändert werden sollte, um den  
seriellen Charakter dieser Kategorie beizubehalten.

   Beispiel: Fremdmaterial 
Von extern bezogenes Bildmaterial (z. B. Keyvisuals von  
Veranstaltungen) werden mit dem farbigen Balken  
versehen und bei abweichendem Format auf eine weiße  
Fläche gesetzt.
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Social Media

Richtlinien zur Gestaltung

Beispiel: Texte 
Texte entfalten besondere Wirkung, wenn sie in klarer Form  
und ohne Bilder im Hintergrund für sich stehen. Diese Art  
der Kachel eignet sich z. B. für Appelle oder Forderungen.  
Für die Textkacheln werden barrierefreie Kombinationen der  
Corporate Design Farben verwendet.

Antidiskrimierungsstelle.de Antidiskrimierungsstelle.de

Die Würdes des Menschen ist 
unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.

Art. 1 Grundgesetz

Die Würdes des Menschen ist 
unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.

Art. 1 Grundgesetz

Antidiskrimierungsstelle.de Antidiskrimierungsstelle.de

Antidiskrimierungsstelle.deAntidiskrimierungsstelle.de Antidiskrimierungsstelle.de

Die Würdes des Menschen ist 
unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.

Art. 1 Grundgesetz

Die Würdes des Menschen ist 
unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.

Art. 1 Grundgesetz
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Social Media

Barrierefreiheit

Beispiel: Text auf Bild 
Beispiele für die barrierefreie Gestaltung von Texten auf  
Bildern: Der Text steht nicht auf einem einheitlichen  
farbigen Balken, weil dieser zum einen das Bild verdeckt  
und zum anderen mit dem farbigen Balken an der  
linken Seite als Kennzeichen der Antidiskriminierungsstelle  
konkurrieren würde. Bilder, die in ihrer Tonalität hell  
anmuten, werden aufgehellt. Bilder von kräftiger Farbigkeit  
werden abgedunkelt oder durch die Corporate Design  
Farben vereinheitlicht.

George Floyd
† 25.5.2020

Antidiskrimierungsstelle.de

Was können  
Hochschulen 
gegen 
Diskiminierung 
tun?

Antidiskrimierungsstelle.de

45%
der befragten LGBTI 
in Deutschland vermei-
den es aus Angst in 
der Öffentlichkeit als 
Paar Händchen zu halten

Antidiskrimierungsstelle.de

Lesbian  
Visibility 
Day

Antidiskrimierungsstelle.de
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Publikationen

Richtlinien zur Gestaltung

Bilder werden in Publikationen gemäß der Kapitel ab Seite 30  
gelayoutet. 

   Formatfüllende Bilder 
Um Fotografien in Einzelfällen eine größere Wirkung  
zukommen zu lassen, ist auch ihr vollflächiger Einsatz auf  
Covern möglich. Bei der Motivauswahl und bearbeitung  
ist in diesem Fall darauf zu achten, dass der Titel und das  
Schwarmelement in barrierefreiem Kontrastverhältnis zum  
Untergrund stehen. 

   Farben der Bildmarke 
Das Schwarmelement harmoniert besonders mit Bildern, 
wenn die verwendete Auswahl an Farbtönen reduziert  
und am Bildmotiv orientiert wird. 

   Layout 
Die farbigen Balken des Schwarmelements können auch  
im Innenteil von Publikationen, z. B. zur Strukturierung  
von Bildern Anwendung finden.

1

2

3

flexibel

Fachkraft

gutes Team

erfahren

Gerechtigkeit 
bei der Job·suche
Heft in Leichter Sprache

Diverse 
Familienmodelle

Headline
Hicimolo ma qui officid quamendi qui dolorat 
occaborem fugit aliciendis es dolor aut ium sinulli 
berumet eum et odis con poriat.
Errorio remostiaerum eritass itatur, od maios 
ulpa ium aliquis simaxime venimax imposa int 
ipisint lacimen turemquiaepe verem quid que 
quae od utem res evellandel id quo estius re, 
solorem labo. Gitate apiet audicit dolor sintusdae 
cum quat autento temodit volupti as aut vellori 
tatempe ditat.
Occus qui cus, cum dolorestio. Ellaut hictiam, 
ommolor erovit adisimet iliciisti aditatem quias 
evel eosa que volut ut as mi, eos aut aute od 

Zwischenüberschrift

quuntiatem re coribus doluptae magnam exerum 
dolores ide et que verro conet laborehendi dipit 
unt harum eos modit esectestias verumquam, 
omnihil earunt lignihiliam utempelecae 
volupiduci tem venim rem quam que nonsequas 
dolorerspe voluptis et et ut et doluptiate vollo 
ipsam re simus doluptatas sunt omni dis maio 
veliciuntio cullaut atibeat atempor rorempe 
rrovitibus ulpario magnimo luptios natem quae 
debitat omnis dolestrum ex excepta tiorume 
dolupta quatem sintem nobisqui aut lacesti cone 
volo volore nihilliquam qui accus re pre verum 
reptasi mporia plaut ide explit et alit, odiatur 
iberfer oriosan daecto et dolorempor sanis 
molum lam saeperunt la consequidit latempo 
rporepe rspernatis sum sum volutem quo ma 
et as rentibu scimet et apis eosam eturibe rovit, 
voloreiciur re, exeres ex eleceat.
Quia vid molorepel ilit ullab imuscias et lit, 
quaepta temolecusam aci accus es et od molorem 
peliqua ssitaer eperum res dolupitia sim rest 
et que cores consequ untiorerume et quiaecte 
optatur sitiae. Itaquiamet volecabo. Nam id eatus, 
quos sum et aut qui repeliae eicidus dandici 
lloreiusanda consece rrovides diatiae parundae 
veliciam quist, conet harum voluptatur magnis 
dolor sim hit voluptatem asi aut minctat earit 
evel in conseque el inctotam eum faceperfero 

quias alit parum qui doluptatur? Arum nullabo 
riatem quo eium.

 offic tet vendaer ferruptas doluptatum nones
tissi vendipsunt excerum qui sitatium incient, 
qui repelisquat.
Moluptate dendit, culparum im sitae ratiam, si 
quas ium sedi sitae vel magnam lis aut quid et 
occab ium non et ressi di od es denimolor atesto
tate plit, eum aliquae perisit dolore estiumquia vel 
mincto doluptibus.

Zwischenüberschrift

Ad quid ute vel essimodis sunt apicius, qui reicili 
beritatiis dem ariaero ma voloritia dolor adit, 
occabor runtia pernam apitam est quaerfe riberio 
resedion eum velectat quatusa peritaque nient 
volorro dolupti ut molorpo restiusam, quiam 
sequi nissum re pelibusae voles que illabo. Am, 
sum, quam quates essimolor aditatatur minim 
eturibus diore et es earum resse alia vollam re aute 
ex et velecearcid ut accus delibus et moluptaturis 
aut optionse laut pedia doluptas quia atur adia
tem quam doles estotatur rem repudaectes ea ped 
quam duciatas rate eturem quam esequid maio 
est voluptati temporeheni cupta velitias accae 
odi opta verumqu idesti quiati qui aut esciur, sim 
fuga. Agnist as sintes modis quunt aut venihil is 
dit ut voluptaque odi doluptus.
Liquas et eossimusda pliscit iaspeliquos aut rem 
fuga. Ro voluptate quis vendam, officid eri optatae 
sitatusandi cum inverit atissit, sere, sum fugiamus 
voluptatur sam ipicient haruptatus a nonsequi 
tes nobit fuga. Runt et voloris iliqui a sunt aut adi 
derions ecullestrum doluptium ut aut poritasitis 
eos sae duciur sitiaturia di blabores ea volupta 
tquaepu digenih icidusdandi sunt esto ideratus 
dolum dolorep udaesto occupid elenis et, ommo 
enihit poreriorem ius vendaectiis vero temperem 
es renducipiet fuga. Ga. Sitas velis doloribus 
volupta eperrum saeperi sitis repreic tatius pro 
enihil eatem commolore laborenit, venditatem 
rem rem venis magnihi liamusam rae dollatior res 
de prorro esecea dolupta tinulle stiur?
Met lam quae que nonse volupta tiunto et estoriti
bus, cum eum consequatur arciistio blabiur

Zwischenüberschrift

quuntiatem re coribus doluptae magnam exerum 
dolores ide et que verro conet laborehendi dipit 
unt harum eos modit esectestias verumquam, 
omnihil earunt lignihiliam utempelecae volupi
duci tem venim rem quam que nonsequas dolo
rerspe voluptis et et ut et doluptiate vollo ipsam re 
simus doluptatas sunt omni dis maio veliciuntio 

cullaut atibeat atempor rorempe rrovitibus ulpa
rio magnimo luptios natem quae debitat omnis 
dolestrum ex excepta tiorume dolupta quatem 
sintem nobisqui aut lacesti cone volo volore 
nihilliquam qui accus re pre verum reptasi mporia 
plaut ide explit et alit, odiatur iberfer oriosan 
daecto et dolorempor sanis molum lam saeperunt 
la consequidit latempo rporepe rspernatis sum 
sum volutem quo ma et as

1 2

3

Publikationen

Richtlinien zur Gestaltung

Bilder werden in Publikationen gemäß der Kapitel ab Seite 30  
gelayoutet. 

   Formatfüllende Bilder 
Um Fotografien in Einzelfällen eine größere Wirkung  
zukommen zu lassen, ist auch ihr vollflächiger Einsatz auf  
Covern möglich. Bei der Motivauswahl und bearbeitung  
ist in diesem Fall darauf zu achten, dass der Titel und das  
Schwarmelement in barrierefreiem Kontrastverhältnis zum  
Untergrund stehen. 

   Farben der Bildmarke 
Das Schwarmelement harmoniert besonders mit Bildern, 
wenn die verwendete Auswahl an Farbtönen reduziert  
und am Bildmotiv orientiert wird. 

   Layout 
Die farbigen Balken des Schwarmelements können auch  
im Innenteil von Publikationen, z. B. zur Strukturierung  
von Bildern Anwendung finden.
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Website

Richtlinien zur Gestaltung mit Bildern

Auf der Website können Bilder zur Veranschaulichung in den  
»BühnenFlächen« verwendet werden. Auch hier werden  
Farbverläufe verwendet, um barrierefrei Text auf den Bildern  
unterzubringen. Da die Betextung generell in Schwarz  
vorgesehen ist, eignen sich hierfür ausschließlich hell an 
mutende Motive.  
Für den Einsatz von Bildern eignen sich Seiten in den tiefer  
gelegenen Websiteebenen, bei denen es konkret um Themen  
der Antidiskriminierung geht, z. B. 
Start > Über Diskriminierung > Diskriminierungsmerkmale > Alter 
Start > Über Diskriminierung > Lebensbereiche > Alltagsgeschäfte 
Start > Was wir machen > Diskriminierung in der Corona-Krise

 

Wohnungmarkt
Diskrimierungen auf dem Wohnungsmarkt sind ein verbreitetes Problem

19.06.2020

Fragen und Antworten zu 
Diskrimierung in Zeiten von 

Corona
Seit Beginn der Corona-Krise hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes mehr 

als 300 Beratungsanfragen zu Diskriminierung in Zusammenhang mit Covid-19 

erhalten. 
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Website

Richtlinien zur Gestaltung mit Bildern

Verteilerseiten, bei denen ein verständlicher, eindeutiger  
Überblick gegeben werden soll, werden mit Piktogrammen  
bebildert. z. B. 
Start > Über Diskriminierung > Diskriminierungsmerkmale  
Start > Über Diskriminierung > Lebensbereiche

Seiten, bei denen es inhaltlich nicht direkt um Themen  
der Antidiskriminierung geht, werden nicht bebildert. z. B. 
Start > Über uns > Gesetzliche Grundlagen 

Ethnische Herkunft/ 
Rassismus

Ellabor aut del ipsus, et pratqui duciur? Adit lique 
acesed quatur, coratem poreici psaperibea dolorib 
usanti dolorib eruptat.
Edipsusdae nest ut utemquat labo.

Weitere Themen

Behinderung und  
chronische Krankheiten

Geschlecht

Ellabor aut del ipsus, et pratqui duciur? Adit lique 
acesed quatur, coratem poreici psaperibea dolorib 
usanti dolorib eruptat.
Edipsusdae nest ut utemquat labo.

Alter

Ellabor aut del ipsus, et pratqui duciur? 

Religion / Weltanschauung

Ellabor aut del ipsus, et pratqui duciur? Adit lique 
acesed quatur, coratem poreici psaperibea dolorib 
usanti dolorib eruptat.
Edipsusdae nest ut utemquat labo.

Sexuelle Identität
Ellabor aut del ipsus, et pratqui duciur? Adit lique acesed 
quatur, coratem poreici psaperibea dolorib

Wohnungmarkt
Diskrimierungen auf dem Wohnungsmarkt sind ein verbreitetes Problem



Kontakt

Olaf Bruhn 
Referat für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 
 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
Glinkastraße 24 
10117 Berlin 
 
Telefon: 030 185551818 
EMail: olaf.bruhn@ads.bund.de 
 
www.antidiskriminierungsstelle.de 
 
Bildnachweis: Antidiskriminierungsstelle des Bundes/  
für die Fotografien: Photocase und istockphoto (S. 71 ff.)
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